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BHKW Blockheizkraftwerk 

BioAbfVO Bioabfallverordnung 

BVerfG Bundesverfassungsgericht 

COC Landkreis Cochem-Zell 
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i.S.d. im Sinne des 
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örE öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger 
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UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

VerpackG Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige 

Verwertung von Verpackungen 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Grundlegendes 

Der öffentlichen Hand kommt eine beson-

dere Vorbildfunktion für die Umsetzung ei-

ner abfall- und schadstoffarmen sowie kli-

maschonenden Kreislaufwirtschaft zu. In-

nerhalb einer Kreislaufwirtschaft sollen 

verwendete Rohstoffe über den Lebens-

zyklus einer Ware hinaus wieder in den 

Produktionsprozess zurückgelangen. Un-

ter einer Kreislaufwirtschaft darf daher ein 

regeneratives System verstanden werden, 

in dem Ressourceneinsatz und Abfallpro-

duktion, Emissionen und Energiever-

schwendung durch das Verlangsamen, Ver-

ringern und Schließen von Energie- und 

Materialkreisläufen minimiert werden.  

Fortwährende Anpassungen gesetzlicher 

Grundlagen, die technische Entwicklung 

aber auch der Eigenanspruch an eine um-

weltgerechte und nachhaltige Kreislauf-

wirtschaft haben das abfallwirtschaftliche 

Aufgabenfeld der öffentlichen Hand in den 

letzten Jahrzehnten merklich verändert 

und entsprechend erweitert.  

Die Wege zur Erreichung einer umweltge-

rechten Kreislaufwirtschaft sind dabei viel-

schichtig und erfordern das Mitwirken ei-

ner Vielzahl an unterschiedlichsten Betei-

ligten. Dies beginnt bereits beim abfall-

überlassungspflichtigen Bürger. Aber auch 

die Industrie, das Gewerbe und die öffent-

liche Verwaltung sind wichtige Partner zur 

Erreichung einer ökologischen und ökono-

mischen Kreislaufwirtschaft.  

Städte und Landkreise agieren in ihrem Zu-

ständigkeitsbereich unter der Bezeichnung 

öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger 

(kurz: örE) als erster Ansprechpartner bei 

der Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben 
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zur Umsetzung einer zukunftsfähigen 

Kreislaufwirtschaft.  

Die rechtlichen Vorgaben für das Aufga-

ben- und Leistungsspektrum der öffent-

lich-rechtlichen Entsorgungsträger finden 

sich im Bundes- sowie Landes- und Kom-

munalrecht, insbesondere aber auch in 

den Satzungen der jeweiligen Städte und 

Landkreise wieder. Gab das preußische 

Kommunalabgabengesetz von 1893 den 

Kommunen zunächst vor allem eine 

Rechtsgrundlage zur Erhebung von Gebüh-

ren für die öffentliche Abfallentsorgung, so 

bringen die heute bestehenden kreislauf-

wirtschaftsrechtlichen Regelungen auch 

eine Vielzahl an Pflichten für die öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger mit sich.  

Eine der Kernaufgaben öffentlich-rechtli-

cher Entsorgungsträger besteht in der Ent-

wicklung sog. Abfallwirtschaftskonzepte 

unter Beachtung der Abfallwirtschafts-

pläne. Dienen die Abfallwirtschaftspläne 

der Länder der Darstellung der gegenwär-

tigen und zukünftigen abfallwirtschaftli-

chen Situation des jeweiligen Bundeslan-

des, so haben Abfallwirtschaftskonzepte 

die kommunalen Aspekte der Kreislaufwirt-

schaft im Fokus. 

Abfallwirtschaftskonzepte blicken u.a. auf 

bereits umgesetzte kreislaufwirtschaftliche 

Maßnahmen zurück und bilden damit die 

Entscheidungsgrundlage für künftige 

Schritte zur Erreichung kreislaufwirtschaft-

licher Ziele mit gebührenrechtlicher Wir-

kung. Die Entscheidung, welche konkreten 

Maßnahmen im Betrachtungszeitraum den 

gewünschten Erfolg bringen sollen, fußt so-

mit neben einer Vergangenheitsbetrach-

tung insbesondere auch auf Prognosen für 

den besagten Geltungszeitraum des Abfall-

wirtschaftskonzepts. 

Die Abfallwirtschaft ist als Teil des Umwelt-

rechts wie kaum ein anderes Sachgebiet 

von sich stetig veränderten Rechtsgrundla-

gen sowie fortwährenden technischen Mo-

dernisierungen geprägt. Unter anderem 

aus diesen Gründen sieht der Landesge-

setzgeber vor, dass die öffentlich-rechtli-

chen Entsorgungsträger innerhalb eines 

festgelegten Turnus ihre kommunale Kreis-

laufwirtschaft auf den Prüfstand stellen 

und die gewonnen Erkenntnisse aus der 

Vergangenheit sowie die gesetzten Ziele 

für die Zukunft in einem neuen Abfallwirt-

schaftskonzept fortzuschreiben haben. 

1.2 Gemeinsames Abfallwirtschafts-

konzept 

Soweit Aufgaben der kommunalen Abfall-

wirtschaft mit anderen öffentlich-rechtli-

chen Entsorgungsträgern wahrgenommen 

werden, können nach Maßgabe von § 6 

Abs. 3 des Landeskreislaufwirtschaftsge-

setz (LKrWG) Rheinland-Pfalz gemeinsame 

Abfallwirtschaftskonzepte erstellt werden. 

Vor diesem Hintergrund wurde für den Gel-

tungszeitraum 2023 bis 2027 erstmalig für 

den AZV mit dem Landkreis Mayen-Kob-

lenz, die Stadt Koblenz und den Landkreis 

Cochem-Zell ein gemeinsames Abfallwirt-

schaftskonzept aufgestellt, welches den 

Vollzug des einschlägigen Gesetzes als ein-

heitliche Gesamtaufgabe versteht. 

Mit dem Beschluss des Kreistages des 

Landkreises Mayen-Koblenz vom 

18.07.2022 hat dieser seine Aufgaben als 

örE auf den AZV zum 01.01.2023 vollstän-

dig übertragen. Der Landkreis Mayen-Kob-

lenz wird daher nachfolgend als Erfas-

sungsgebiet des AZV gesondert dargestellt, 

da er sich in Bezug auf die Landesabfallbi-

lanz als ein abschließender Bilanzraum 
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darstellen lässt. So kann trotz der Aufga-

benübertragung die Bilanzkontinuität ge-

wahrt werden. 

Das gemeinsame Abfallwirtschaftskonzept 

entstand auch deshalb, da der AZV durch 

die Stoffstromhoheit wesentliche Teile des 

Abfallwirtschaftskonzeptes seiner Ver-

bandsmitglieder sowieso abdeckt und 

durch die Vorgaben des LKrWG der Imple-

mentierung eines effizienten Stoffstrom-

managementkonzeptes und der Vernet-

zung kommunaler Konzepte ein noch grö-

ßerer Stellenwert beigemessen wird. 

Darüber hinaus wird das Thema der Nach-

haltigkeit bei der Entsorgung von Sied-

lungsabfällen innerhalb des Abfallwirt-

schaftskonzeptes explizit herausgegriffen 

und dargestellt. 

Die Struktur des Abfallwirtschaftskonzep-

tes für den AZV und seine Verbandsmitglie-

der ist in einen übergreifenden gemeinsa-

men Teil mit gemeinsamen Inhalten und 

vier jeweils eigenständigen Teile für den 

AZV, das Erfassungsgebiet des Landkreises 

Mayen-Koblenz und seine drei Verbands-

mitglieder untergliedert. In den eigenstän-

digen Teilen sind jeweils die spezifischen 

Daten, Informationen, Planungen und 

Maßnahmen eindeutig erkennbar.  

Mit der gewählten Struktur liegt einerseits 

ein gemeinsamer Teil (Teil A) als integrie-

rende Klammer bzw. Basis vor, anderseits 

bestehen die eigenständigen Konzepte für 

den Landkreis Cochem-Zell (Teil B), die 

Stadt Koblenz (Teil C), den Landkreis Ma-

yen-Koblenz (Teil D) und den AZV (Teil E). 

1.3 Hintergründe und Perspektiven 

Die Stadt Koblenz (KO) und die Landkreise 

Cochem-Zell (COC) und Mayen-Koblenz 

(MYK) haben sich im Rahmen ihrer öffent-

lich-rechtlichen Entsorgungsträgerschaft 

frühzeitig dazu entschlossen, die Entsor-

gung der erfassten Abfälle in einer gemein-

samen Organisationsstruktur wahrzuneh-

men. Dazu wurde 19.12.1986 der Deponie-

zweckverband Eiterköpfe gegründet, wel-

cher am Standort Ochtendung seinen Be-

trieb aufnahm. Der Aufgabenschwerpunkt 

lag zunächst in dem Bau und dem Betrieb 

einer basisabgedichteten zentralen Depo-

nie und somit in der Schaffung von Entsor-

gungssicherheit. 

Am 23.01.1987 wurden alle Rechte und 

Pflichten des bis dahin vorliegenden ersten 

Planfeststellungsbeschlusses vom 

13.07.1982 der Deponie Eiterköpfe auf den 

neu gegründeten Zweckverband über-

schrieben. Ein Vierteljahr später, am 

06.04.1987 wird der Planfeststellungsbe-

schluss über die bis heute beanspruchte 

Restfläche der Gesamtdeponie zugunsten 

des Deponiezweckverbandes Eiterköpfe 

erteilt. Eine seinerzeitige Besonderheit be-

gründete sich aus dem Sachverhalt, zu-

nächst keine eindeutigen Aussagen hin-

sichtlich der räumlichen Ausdehnung der 

Abbildung: Aufbau des gemeinsamen Abfallwirtschafts-

konzeptes 



 

 
Rhein-Mosel-Eifel 

 

10 

einzelnen Deponieabschnitte und der Fest-

legung der Deponieabschnittsfolge treffen 

zu können. Dieses stand und steht bis 

heute in Abhängigkeit vom tatsächlichen 

Abbau der Lava- und Basaltvorkommen, da 

es sich bei der zentralen Deponie, bis Mitte 

2005 als Hausmülldeponie betrieben, um 

eine sog. Grubendeponie innerhalb eines 

Tagebaues handelt. Seit Beendigung der 

Ablagerung von unbehandelten Siedlungs-

abfällen wird die Deponie bis heute zur Be-

seitigung von mineralischen Abfällen der 

Deponieklasse II betrieben. Die von den 

Mitgliedskörperschaften überlassenen 

Siedlungsabfälle, in den Hauptfraktionen 

Rest-, Sperr-, Baumisch- und Bioabfall, wer-

den am Standort nach tlw. Vorbehandlung 

umgeschlagen und in geeignete Behand-

lungs- und/oder Beseitigungsanlagen ver-

bracht. 

Mit einer erweiterten Aufgabenübertra-

gung zur Sammlung und des Transports 

von Siedlungsabfällen für den Landkreis 

Mayen-Koblenz wurde der Zweckverband 

zum 01.01.2016 auch für die Müllabfuhr 

und den Betrieb eines oder mehrerer Wert-

stoffhöfe und den Betrieb von Grünabfall-

sammelstellen zuständig. Im Rahmen die-

ser Aufgabenerweiterung ist der Zweckver-

band von 21 Mitarbeitenden auf mittler-

weile 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

gewachsen. Im Zuge dieser Entwicklung 

wurde sowohl der Namen in Abfallzweck-

verband Rhein-Mosel-Eifel (AZV) geändert 

und angrenzend zum Deponiestandort das 

sog. Logistikzentrum nebst Wertstoffhof 

sowie Verwaltungs- und Sozialgebäuden 

neu errichtet. Seit Sommer 2020 ist in ei-

nem ebenfalls neu errichteten Nebenge-

bäude die Kreislaufwirtschaft des Landkrei-

ses Mayen-Koblenz als Mieterin eingezo-

gen, um eine bürgernahe Anlaufstelle der 

abfallwirtschaftlichen Kompetenz am Be-

triebsstandort in Ochtendung zu konzent-

rieren. 

Mit der vollständigen Aufgabenübertra-

gung wechselt der Status des örE vom 

Landkreis Mayen-Koblenz zum 01.01.2023 

auf den AZV, wobei er sämtliche Aufgaben 

der öffentlichen Abfallerfassung und -ent-

sorgung sowie die Satzungs- und Gebüh-

renhoheit erhält. Er erlässt hiernach in ei-

gener Verantwortung die Abfall- und Ge-

bührensatzung und erhebt gegenüber den 

Abgabeschuldnern eigenständig die Ge-

bühren. Dadurch erhöht sich die Zahl der 

Mitarbeiter beim AZV von 120 auf ca. 145 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Zuge 

dieser Aufgabenkonzentration erhält der 

Zweckverband auch die Zuständigkeit für 

die staatliche Aufgabe der Unteren Abfall-

behörde (UAB) als sog. Auftragsangelegen-

heit. 

Weiterhin hat der Landkreis Cochem-Zell 

dem AZV zusätzlich zur seit 01.01.2021 be-

stehenden Zuständigkeit für die Sammlung 

und den Transport von Papier, Pappen und 

Kartonnagen zum 01.01.2023 auch die Auf-

gabe der Sammlung und des Transports 

von Rest-, Sperr- und Bioabfall übertragen. 

Mit dieser zeitgleichen Realisierung steigt 

die Personalstärke um weitere ca. 20 Mitar-

beitende auf insgesamt dann 165 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter, die durch ergän-

zende Verwaltungsaufgaben nochmals auf 

insgesamt 172 Mitarbeitende gewachsen 

ist. 

Für die kommunale Abfall-/Kreislaufwirt-

schaft der Mitglieder des AZV ist eine wirt-

schaftliche, vitale und zukunftsorientierte 

Abfallwirtschaft im AZV von elementarer 

Bedeutung. Der AZV konnte den Gebüh-

renbedarf für seine Mitglieder seit den 

2010er Jahren sowohl über erzielte Einnah-

men im Rahmen des Deponiebetriebs als 
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auch durch die weitere Ausgestaltung ei-

nes zentralen Stoffstrommanagements der 

kommunalen Siedlungsabfälle zunächst 

senken und später stabilisieren. Dies ist 

Ausdruck der positiven Entwicklung, die 

der AZV in den letzten Jahren genommen 

hat und weiter nehmen wird. Die demogra-

phische Entwicklung und die der rechtli-

chen Rahmenbedingungen führen dazu, 

dass der AZV auch auf eine verstärkt verti-

kale interkommunale Kooperation mit sei-

nen Mitgliedern setzt, um die Anforderun-

gen an eine ressourcenschonende und ef-

fektive Kreislaufwirtschaft bestmöglich zu 

erfüllen. 

Neben dem AZV halten seine Mitglieder 

eine Vielzahl unterschiedlichster Angebote 

für Bürgerinnen und Bürger sowie gewerb-

liche Kunden und sonstige Anfallstellen 

(Schulen, Sporthallen, Kindergärten, etc.) 

bereit. Sie erfüllen diese Aufgaben seit vie-

len Jahren professionell und setzen stetige 

Optimierungen sowie Weiterentwicklun-

gen des Angebots mit Blick auf die sich ver-

ändernden Zielsetzungen und rechtlichen 

Grundlagen des abfallwirtschaftlichen 

Handelns um. Auch bedingt durch die un-

terschiedlichen Siedlungsstrukturen im 

Verbandsgebiet wurden auf die spezifi-

schen Gebietsstrukturen abgestimmte An-

gebote umgesetzt. Zwangsläufig ergeben 

sich hieraus in der Praxis unterschiedlich 

umgesetzte Leistungsangebote. 

Mit der Erstellung eines gemeinsamen Ab-

fallwirtschaftskonzepts sollen die spezifi-

schen Stärken der kommunalen Abfallwirt-

schaft der Verbandsmitglieder sowie des 

AZV und deren etablierte Leistungsspek-

tren und Systemangebote in eine zukünftig 

verstärkt harmonisierte Abfallwirtschaft in 

der Rhein-Mosel-Eifel-Region einbracht 

werden.  

Das übergreifende und langfristige Ziel ist 

es, entlang der Prozessketten zwischen 

dem AZV und seinen Mitgliedern ein be-

darfsgerechtes Angebot für eine nachhal-

tige Kreislaufwirtschaft für die Bürgerinnen 

und Bürgern als auch an die kommunale 

Entsorgung angeschlossenen Gewerbetrei-

benden im Verbandsgebiet zu gewährleis-

ten. 

Dabei werden sowohl ökonomische, als 

auch ökologische und soziale Teilziele ver-

folgt und fortgeschrieben, die mit dem Ka-

pitel 6 und in den entsprechenden Kapiteln 

der Teilkonzepte B bis E konkretisiert wer-

den.  

Die Tätigkeitsfelder des AZV lassen sich wie 

folgt beschreiben.  

Er betreibt die Zentraldeponie Eiterköpfe in 

öffentlich-rechtlicher Trägerschaft. Neben 

dem Betrieb der Deponie Eiterköpfe über-

nimmt er nach Bedarf auch weitere Aufga-

ben der Restabfallverwertung und -entsor-

gung. 

Der Zweckverband deponiert die in seinem 

Gebiet anfallenden Abfälle im Sinne der 

Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgeset-

zes (KrWG) und des Landeskreislaufwirt-

schaftsgesetzes (LKrWG). 

Er hat die Aufgabe, eine oder mehrere 

Zentraldeponien in öffentlicher Träger-

schaft zu betreiben und die dafür notwen-

digen Planfeststellungsbeschlüsse herbei-

zuführen. 

Der Zweckverband hat in Erweiterung sei-

ner Gesamtzuständigkeit im Landkreis Ma-

yen-Koblenz ferner die Aufgabe des Recyc-

lings, der sonstigen Verwertung und der 

Beseitigung der folgenden ihm von den 

Mitgliedsgebietskörperschaften COC und 

KO überlassenen und der von ihm einge-

sammelten Abfälle: 
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1. Restabfälle (COC, KO), 

2. Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle 

(COC, KO), 

3. Bioabfälle (COC, KO), 

4. Sperrabfälle (COC, KO), 

5. Abfälle aus der Wertstofftonne 

(bzw. stoffgleiche Nichtverpackun-

gen) (COC, KO), 

6. zur Beseitigung überlassene Abfälle 

aus sonstigen Herkunftsbereichen 

(COC, KO), 

7. Altpapier (COC). 

In den Klammern ist angegeben, für welche 

Mitglieder der Zweckverband diese Auf-

gabe übernimmt.  

Der Zweckverband kann auch Dritten die 

Benutzung seiner Anlagen gestatten, so-

weit dies zum wirtschaftlichen Betrieb ge-

eignet ist. Das Landesgesetz über die kom-

munale Zusammenarbeit bleibt unberührt. 

In Ergänzung seiner Gebührenhoheit für 

den Landkreis Mayen-Koblenz hat er auch 

die Entgelthoheit für Selbstanlieferer und 

erlässt hierfür Gebührensatzungen. 
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2  GRUNDLAGEN UND SPEZIFISCHE 

ABFALLRECHTLICHE VORGABEN

2.1 Allgemeine Rahmenbedingungen 

Den rechtlichen Rahmen für die Abfallent-

sorgung in einer Stadt bzw. in einem Land-

kreis bilden das Kreislaufwirtschaftsgesetz 

(KrWG) und das Landeskreislaufwirt-

schaftsgesetz (LKrWG) sowie die hierzu er-

lassenen Rechtsverordnungen.  

Die Regelungen des KrWG sollen den örE 

für die Gestaltung ihrer Abfallwirtschaft 

eine höhere abfall- und betriebswirtschaft-

liche Planungssicherheit ermöglichen. 

Kernpunkt ist die in § 6 Abs. 1 KrWG gere-

gelte fünfstufige Abfallhierarchie. Ausge-

hend von dieser Rangfolge soll gemäß § 6 

Abs. 2 KrWG diejenige Maßnahme Vorrang 

haben, die den Schutz von Menschen und 

Umwelt unter Berücksichtigung des Vor-

sorge- und Nachhaltigkeitsprinzips am bes-

ten gewährleistet. Bei dieser Betrachtung 

ist der gesamte Lebenszyklus des Abfalls 

zugrunde zu legen, insbesondere hinsicht-

lich Emissionen, Ressourcen- und Energie-

relevanz sowie Schadstoffgehalt. Die tech-

nische Möglichkeit, die wirtschaftliche Zu-

mutbarkeit und die sozialen Folgen der 

Maßnahmen sind dabei zu beachten. Ge-

mäß § 21 KrWG haben die örE Abfallwirt-

schaftskonzepte und Abfallbilanzen über 

die Verwertung – insbesondere der Vorbe-

reitung zur Wiederverwendung und des 

Recyclings – und die Beseitigung der in ih-

rem Gebiet anfallenden und ihnen gemäß 

§ 17 KrWG zu überlassenden Abfälle zu er-

stellen.  

Die Anforderungen an die Abfallwirt-

schaftskonzepte richten sich nach dem 
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LKrWG. Sie werden in § 6 LKrWG detailliert 

beschrieben. Gemäß § 6 Abs. 1 LKrWG be-

raten die jeweils zuständige obere Abfall-

behörde (SGD) und das Landesamt für Um-

welt (LfU) die öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträger bei der Umsetzung eines effi-

zienten Stoffstrommanagements und bei 

der überörtlichen Vernetzung kommunaler 

Konzepte.  

Im Abfallwirtschaftskonzept sind die vorge-

sehenen Entsorgungswege, Angaben zur 

notwendigen Standort- und Anlagenpla-

nung sowie eine Kostenschätzung der ge-

planten Maßnahmen darzustellen. In die-

sem Rahmen sind die Maßnahmen der Ver-

meidung, der Vorbereitung zur Wiederver-

wendung, des Recyclings, der sonstigen 

Verwertung und zur Beseitigung von Abfäl-

len in ihrer zeitlichen Abfolge und unter Be-

wertung ihrer Umweltverträglichkeit zu er-

läutern. Dabei ist gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 4 

LKrWG die Notwendigkeit der Abfallbeseiti-

gung, insbesondere Angaben zur mangeln-

den Verwertbarkeit aus den in § 7 Abs. 4 

KrWG genannten Gründen, explizit zu be-

gründen. 

Vor der Verabschiedung des Abfallwirt-

schaftskonzeptes oder dessen Fortschrei-

bung sind gemäß § 6 Abs. 2 LKrWG die im 

Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes an-

erkannten Verbände sowie die Selbstver-

waltungskörperschaften der Wirtschaft zu 

hören, die im Bereich des jeweiligen öffent-

lich-rechtlichen Entsorgungsträgers tätig 

sind. Das kommunale Abfallwirtschafts-

konzept ist zudem in geeigneter Weise 

der Öffentlichkeit zugänglich zu ma-

chen. 

Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Anlage 

5 Nr. 2.3 des Gesetzes über die Um-

weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) be-

dürfen Abfallwirtschaftskonzepte einer 

strategischen Umweltprüfung, wenn 

diese einen Rahmen für die Entschei-

dung über die Zulässigkeit eines Vorha-

bens gemäß § 35 Abs. 3 UVPG setzen. 

Dies ist dann der Fall, wenn sie Festle-

gungen mit Bedeutung für spätere Zu-

lassungsentscheidungen, insbeson-

dere zum Bedarf, zur Größe, zum 

Standort, zur Beschaffenheit, zu Be-

triebsbedingungen von Vorhaben oder 

zur Inanspruchnahme von Ressourcen, 

enthalten. 

Gemäß § 6 Abs. 3 LKrWG können, soweit 

Aufgaben der kommunalen Abfallwirt-

schaft zusammen mit anderen öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträgern wahrge-

nommen werden, gemeinsame Abfallwirt-

schaftskonzepte erstellt werden. In diesem 

Fall sind die Abfallwirtschaftskonzepte so 

zu erstellen, dass die für die jeweilige ent-

sorgungspflichtige Gebietskörperschaft 

spezifischen Daten, Informationen, Planun-

gen und Maßnahmen eindeutig erkennbar 

sind. 

Die Abfallwirtschaftskonzepte sind gemäß 

§ 6 Abs. 4 LKrWG bei wesentlichen Ände-

rungen – spätestens jedoch alle fünf Jahre 

Abbildung: Fünfstufige Abfallhierarchie 
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– fortzuschreiben und der zuständigen Be-

hörde vorzulegen. 

2.2 Novelle KrWG 2020/BioAbfVO 

2022 

Mit dem Ende 2020 novellierten KrWG 

wurde nach Aussage des Bundesministeri-

ums für Umwelt, Naturschutz und nukleare 

Sicherheit1 die Grundlage für weniger Ab-

fall und mehr Recycling gelegt. Stand die 

Abfallvermeidung bereits vor dieser No-

velle an der Spitze der Abfallhierarchie, so 

wird ihr im überarbeiteten KrWG noch ein-

mal ein besonderer Fokus gewidmet. 

Die Novellierung des KrWG dient dabei in 

erster Linie der Umsetzung  

 der geänderten Abfallrahmenrichtli-

nie (RL 2008/98/EG über Abfälle, ge-

ändert durch Richtlinie 

2018/851/EU) sowie  

 einzelner Regelungen der Einweg-

Kunststoff-Richtlinie (RL 

2019/904/EU soweit diese sich nicht 

auf Verpackungen bezieht). 

Die Abfallrahmenrichtlinie ist Bestandteil 

des "EU-Legislativpaketes zur Kreislauf-

wirtschaft" und war bis zum 5. Juli 2020 in 

deutsches Recht umzusetzen.  

Diese Umsetzung erfolgte durch Artikel 1 

des "Gesetzes zur Umsetzung der Abfall-

rahmenrichtlinie der Europäischen Uni-

on". Die Novelle KrWG ist wesentlicher 

Kern dieses Artikelgesetzes, welches zu-

dem Änderungen weiterer Gesetze und 

Verordnungen enthält, wie z.B. des Elekt-

roG oder des VerpackG. 

 
1 https://www.bmu.de/pressemitteilung/novelle-

des-kreislaufwirtschaftsgesetzes-legt-grundlagen-

fuer-weniger-abfall-und-mehr-recycling/ 

Das novellierte KrWG übernimmt in weiten 

Teilen 1:1 die neuen Vorgaben des EU-Le-

gislativpakets, ohne dabei die bewährten 

Strukturen und Elemente des Gesetzes auf-

zugeben2. Die Eckpunkte der Novelle fas-

sen sich wie folgt zusammen: 

 Quotenvorgaben für die Vorberei-

tung zur Wiederverwendung und 

für das Recycling von Siedlungsab-

fällen,  

 Festlegung von maximal zulässigen 

Höchstquoten zur Ablagerung von 

Siedlungsabfällen auf Deponien, §§ 

15,14 KrWG 

 Neudefinition des Begriffs der Sied-

lungsabfälle, § 3 KrWG 

 Konkretisierung der Getrennt-

sammlungspflicht aus § 9 KrWG alt 

im Allgemeinen und Erweiterung 

dieser Pflicht auf Textilabfälle und 

gefährliche Abfälle 

 Klarstellungen zur Getrenntbe-

handlungspflicht aus § 9 KrWG alt 

 Fortentwicklung der Produktverant-

wortung sowie Neuregelung zur 

freiwilligen Rücknahme von Erzeug-

nissen, §§ 23 ff. KrWG 

 Pflicht zur nachhaltigen Beschaf-

fung durch die öffentliche Hand – 

die Möglichkeit einer nachhaltigen 

Beschaffung ist nicht nur zu prüfen, 

sie muss grundsätzlich den Vorrang 

genießen, §§ 45 Abs. 2 KrWG 

 Klarstellungen zum Ende der Ab-

falleigenschaft, § 5 KrWG 

 Einführung des Klagerechts für öf-

fentlich-rechtliche Entsorgungsträ-

ger gegen gewerbliche Sammlun-

gen, § 18 KrWG 

2 https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-bo-

den/abfallwirtschaft/abfallpolitik/kreislaufwirt-

schaft/eckpunkte-der-novellierung-des-kreislauf-

wirtschaftsgesetzes-krwg/ 
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 Umfassende Änderungen der Vor-

gaben an ein vom Bund/Land zu er-

stellendes Abfallvermeidungspro-

gramm, § 33 KrWG 

 Konkretisierung und Erweiterung 

der Abfallberatungspflicht,  

§ 46 KrWG 

Am 16.03.2022 hat das Bundekabinett eine 

Novelle der Bioabfallverordnung verab-

schiedet. Damit sollen Fremdstoffeinträge, 

insbesondere Kunststoffeinträge, in die 

Umwelt reduziert werden. 

Neu ist in diesem Zusammenhang vor al-

lem eine Regelung in § 2a der novellierten 

BioAbfV, wonach u. a. die örE dazu angehal-

ten sind, nur Bioabfälle an Behandlungsan-

lagen zu liefern, von denen anzunehmen 

ist, dass sie die Sortenreinheit hinsichtlich 

der Fremdstoffe, insbesondere Kunststoffe 

aufweisen (weniger als 3 % Fremdstoffan-

teil in der einzelnen Charge (Frischmasse)). 

2.3 Kommunale Rahmenbedingun-

gen 

Schlussendlich gelten darüber hinaus fol-

gende kommunalrechtliche Regelungen 

bzgl. der Kreislaufwirtschaft: 

Landkreis Cochem-Zell 

- Satzung des Landkreises Cochem-

Zell über die Abfallentsorgung (Ab-

fallsatzung) vom 25.05.2020 zuletzt 

geändert durch Beschluss des Kreis-

tages vom 25.05.2020. Die Satzung 

ist am 01.01.2021 in Kraft getreten. 

- Satzung des Landkreises Cochem-

Zell über die Erhebung von Benut-

zungsgebühren für die Abfallentsor-

gung vom 16.12.1996 in der Fas-

sung vom 16.12.2022. Die Satzung 

ist am 01.01.2023 in Kraft getreten. 

 

Stadt Koblenz 

- Satzung der Stadt Koblenz über die 

Vermeidung, Verwertung und Besei-

tigung von Abfällen (Abfallsatzung) 

vom 18.12.2001 zuletzt geändert 

durch die Satzung vom 18.01.2023 

gemäß Stadtratsbeschluss vom 

16.12.2022. Die Satzung wurde am 

25.01.2023 gemäß §§ 24, 26 GemO 

und §§ 3, 4, 5, 8 und 18 des LKrWG 

vom 22.11.2013 in der Rhein-Zei-

tung öffentlich bekannt gemacht. 

Die Satzung ist am 01.04.2023 in 

Kraft getreten. 

- Satzung der Stadt Koblenz über die 

Erhebung von Benutzungsgebüh-

ren für die Abfallentsorgung (Abfall-

gebührensatzung) vom 18.12.2001, 

zuletzt geändert durch die Satzung 

vom 21.03.2023 gemäß Stadtratsbe-

schluss vom 16.03.2023. Die Sat-

zung ist am 01.04.2023 in Kraft ge-

treten.  

Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel 

(AZV) 

- Verbandsordnung des Abfallzweck-

verbandes Rhein-Mosel-Eifel vom 

20.11.1986 in der Fassung der 8. Än-

derung vom 07.04.2020, bekannt 

gemacht in den amtlichen Bekannt-

machungsorganen der Mitglieder 

des Zweckverbands. 

- Satzung des Abfallzweckverbandes 

Rhein-Mosel-Eifel über die Entsor-

gung von Abfällen und die Erhebung 

von Benutzungsgebühren im Ein-

zugsbereich des Abfallzweckverban-

des Rhein-Mosel-Eifel vom 

20.12.1996 in der Fassung der 14. 

Änderungssatzung vom 15.12.2021. 

Die Änderungssatzung ist zum 

01.01.2022 in Kraft getreten. 
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- Benutzungsordnung für die 

Zentraldeponie Eiterköpfe und den 

Wertstoffhof des Abfallzweckver-

bandes Rhein-Mosel-Eifel, in Kraft 

getreten am 01.02.2017. 

- Abfallwirtschaftssatzung (AbfWS) 

des Abfallzweckverbandes Rhein-

Mosel-Eifel über Vermeidung, Vor-

bereitung zur Wiederverwendung, 

Recycling, Verwertung und Beseiti-

gung von Abfällen für das Gebiet 

des Landkreises Mayen-Koblenz 

vom 01.01.2023. 

- Abfallgebührensatzung (AbfGS) des 

Abfallzweckverbandes Rhein-Mosel-

Eifel über die Erhebung von Benut-

zungsgebühren für die Abfallentsor-

gung im Gebiet des Landkreises  

Mayen-Koblenz vom 01.01.2023. 

Sämtliche Satzungen sind, wie auch wei-

tere Informationen rund um die Abfallwirt-

schaft im Verbandsgebiet Rhein-Mosel-Ei-

fel, auf den Internetauftritten der Stadt, 

des Landkreises und des Zweckverbands 

digital abrufbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Fortschreibung des Abfallwirt-

schaftsplans Rheinland-Pfalz & 

aktuelle Landesabfallbilanz 

Rheinland-Pfalz 

Der Fortschreibung der Abfallwirtschafts-

konzepte liegt der neue Abfallwirtschafts-

plan Rheinland-Pfalz 2022 zugrunde.  

Die jüngste Abfallbilanz Rheinland-Pfalz da-

tiert auf das Jahr 2020. Es ist aktuell unbe-

stimmt, wann die Abfallbilanz für 2021 von 

dem zuständigen Ministerium vorliegen 

wird. In das Abfallwirtschaftskonzept flie-

ßen die jeweils aktuellen Zahlen, die dem 

Ministerium gemeldet wurden, ein. Kom-

munale Vergleiche können jedoch nur auf 

Basis der Abfallbilanz 2020 erfolgen. 
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3 BESCHREIBUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN STRUK-

TUREN FÜR DAS ZWECKVERBANDSGEBIET 

Die Aufgabe des Abfallwirtschaftskonzep-

tes ist es, unter Beachtung des Abfallwirt-

schaftsplans des Landes Rheinland-Pfalz, 

die beschriebenen Ziele, Darstellungen und 

Abschätzungen zusammenzuführen. Ein 

wesentlicher Teilaspekt im Rahmen dieser 

Zusammenführung ist die Beschreibung 

der regionalen Strukturdaten des öffent-

lich-rechtlichen Entsorgungsträgers. 

3.1 Lage 

Die Stadt Koblenz sowie die Landkreise Ma-

yen-Koblenz und Cochem-Zell liegen in der 

nördlichen Mitte von Rheinland-Pfalz. 

Die kreisfreie Stadt Koblenz liegt am Deut-

schen Eck und wird durch Rhein und Mosel 

im Stadtgebiet gekennzeichnet.  

Der Landkreis Mayen-Koblenz grenzt direkt 

an die Stadt Koblenz an und erstreckt sich 

entlang des Mittelrheins und der Untermo-

sel. Das Kreisgebiet verläuft hauptsächlich 

linksrheinisch, es gehören jedoch auch ei-

nige Gemeinden am rechten Rheinufer 

zum Kreisgebiet.  

Südlich grenzt der Landkreis Cochem-Zell 

an. Dieser wird mittig durch die Mosel ge-

teilt und ist durch das Flusstal sowie die Ei-

fel- und Hunsrückhöhen geprägt. 

3.2 Besonderheiten 

Der Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel 

hat im Rahmen der Katastrophenhilfe so-

wie auf Basis erwirkter Ausnahmegenehmi-

gungen zwischen dem 21. und 29. Juli 2021 

dringend erforderliche Unterstützungen 
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zur Entsorgung der im Zuge des Hochwas-

serereignisses in der Nacht vom 14. Juli und 

15. Juli 2021 entstandenen Schäden im 

Kreis Ahrweiler geleistet. 

Nach bundesweitem Appell an die kommu-

nale und private Entsorgungswirtschaft als 

auch über an die Geschäftsführung persön-

lich herangetragene dringende Bitte, ggfs. 

über die Deponie Eiterköpfe verunreinigte 

sperrmüllartige Abfälle zu übernehmen, er-

folgten unmittelbare Abstimmungen mit 

dem Verbandsvorstand. Hiernach wurden 

zwei eng begrenzte Deponiebereiche für 

die Ablagerung unvorbehandelter Sied-

lungsabfälle ausgewiesen und nach erfolg-

ter Vorerörterung mit Vertretern der Struk-

tur- und Genehmigungsdirektion Nord, 

Koblenz, im dortigen Einvernehmen zur be-

hördlichen Genehmigung beantragt. Im 

Zuge der Eindämmung von Naturkatastro-

phen sieht die Deponieverordnung (DepV) 

entsprechende Ausnahmesachverhalte 

vor, die seitens der Struktur- und Genehmi-

gungsdirektion Nord die 

Grundlage boten, diesen Anträ-

gen sehr zügig zu entsprechen. 

Durch umgehend aufgenom-

mene Belieferungen zum De-

poniestandort (Tagesanliefer-

spitzen >> 10.000 Mg), eine be-

triebliche Aufrüstung hinsicht-

lich Personals und erforderli-

cher Einbaugroßgeräte (Müll-

Kompaktoren, Planierraupen) 

und eine dem Gesamtgesche-

hen sehr dienlichen Anlieferfre-

quenz, konnte der AZV einen 

erheblichen Unterstützungs-

beitrag leisten. Das bereitgestellte Depo-

nievolumen wurde binnen weniger Tage 

ausgeschöpft und die Übernahme von 

Sperrmüllgemischen hiernach beendet. Im 

Rahmen der allgemeinen Entsorgung von 

mineralischen Abfällen, wie Boden-, Bau-

schutt-, Straßenaufbruch oder jeweiliger 

Gemische, stand die Deponie Eiterköpfe 

darüberhinausgehend zur Verfügung. 

Die Anlieferung der Sperrabfälle erfolgte 

vornehmlich mit deponietauglichen Sattel-

LKW sowie Container- und Schubboden-

Großraum-LKW innerhalb verlängerter De-

ponieöffnungszeiten. 

Bis auf anschließend vorgenommene 

Nachverdichtungs- und oberflächige Ab-

deckmaßnahmen war die Maßnahme zur 

Beseitigung von nahezu 100.000 Mg Abfall-

gemischen bereits nach 9 Anliefertagen be-

endet. 

Inwieweit diese oder ähnliche Adhoc-Un-

terstützungsmaßnahmen in Zukunft ggf. 

über Deponiestandorte zu leisten sein 

wird, ist an die zuständigen Stellen heran-

zutragen und zu erörtern. 

3.3 Bevölkerung 

Im Jahr 2020 waren im gesamten Verbands-

gebiet rund 390.000 Einwohner gemeldet.  

Bezogen auf die meldepflichtigen Einwoh-

ner beträgt die Einwohnerdichte in der 

Stadt Koblenz 1.077 EW/km2, im Landkreis 

 

       

         

         

         

         

         

         

         

         

 

      

       

       

       

       

                        

                    

Abbildung: Entwicklung der Einwohnerzahlen 
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Mayen-Koblenz 263 EW/km2 und im Land-

kreis Cochem-Zell 89 EW/km2.3 

3.4 Prognose der Bevölkerungsent-

wicklung 

Auf Basis der Statistiken und Bevölkerungs-

vorausberechnungen des Statistischen 

Landesamtes Rheinland-Pfalz kann für den 

Landkreis Mayen-Koblenz sowie für die 

Stadt Koblenz bis zum Jahr 2040 mit einem 

Bevölkerungsrückgang in Höhe von rund 

drei Prozent gerechnet werden (Basisjahr: 

2017), für den Landkreis Cochem-Zell mit 

einem Rückgang von rund acht Prozent.4 

Hierbei gelten folgende Annahmen (mitt-

lere Variante): 

- Die Geburtenrate sinkt 

bis einschließlich 2025 

von 1,6 auf 1,5 Kinder je 

Frau, danach bis 2070 

konstant 

- Die Lebenserwartung 

steigt bis 2040 bei 

Frauen von 83,0 auf 85,9 

Jahre und bei Männern 

von 78,6 auf 82,1 Jahre 

- Der Wanderungssaldo 

sinkt bis 2025 von etwa 

+17.500 Personen auf 

+9.000 Personen, danach bis 2040 

konstant (mittlere Variante). 

Auch die weitere Entwicklung der Bevölke-

rung kann insbesondere der fünften regio-

nalisierten Bevölkerungsvorausberech-

nung des Statistischen Landesamtes Rhein-

land-Pfalz aus dem Jahr 2019 (Basisjahr 

2017) entnommen werden. Hiernach ist für 

den Landkreis Mayen-Koblenz bis zum Jahr 

2070 ein Bevölkerungsrückgang von rund 

 
3 Quelle: https://de.statista.com, abgerufen am 

17.02.2022 

13 % gegenüber dem Basisjahr 2017 zu er-

warten. Rund 185.400 Menschen würden 

dann noch im Landkreis leben.  

Für die Stadt Koblenz ist bis zum Jahr 2070 

ein Bevölkerungsrückgang von rund 11 % 

gegenüber dem Basisjahr 2017 zu erwar-

ten. 

Die Bevölkerung in Landkreis und Stadt 

entwickelt sich damit ähnlich wie im gesam-

ten Bundesland Rheinland-Pfalz. Hier ist 

mit einem Rückgang bis zum Jahr 2040 von 

rund 3 % und bis zum Jahr 2070 von rund 

12 % zu rechnen ist. 

Der Landkreis Cochem-Zell hat einen über-

durchschnittlichen Rückgang von bis zu 20 

% bis zum Jahr 2070 zu erwarten.  

Mittel- und langfristig kommt es zudem zu 

einer weiteren Verschiebung der Alters-

struktur zugunsten älterer Bevölkerungs-

gruppen. Dies zeigt sich unter anderem 

durch den Anstieg des Medianalters. Lag 

das Medianalter für den Landkreis Mayen-

Koblenz im Jahr 2017 noch bei 47 Jahren, so 

wird es sich der Vorausberechnung zufolge 

bis ins Jahr 2070 auf 51 Jahre erhöhen. Für 

die Stadt Koblenz ist mit einer Erhöhung 

auf 47 Jahre (in 2017 42 Jahre) und für den 

4 Statistische Analysen: Demografischer Wandel in 

Rheinland-Pfalz (Basisjahr: 2017), Statistisches 

Landesamt Rheinland-Pfalz. 

Abbildung: Prognose der Bevölkerungsentwicklung 
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Landkreis Cochem-Zell mit einer Erhöhung 

auf 54 Jahre (in 2017 49 Jahre) zu rechnen. 

Das bedeutet, dass der Anteil der Alters-

gruppe ü 65 Jahre bis zum Jahr 2070 im 

Landkreis Mayen-Koblenz um rund 8 Pro-

zentpunkte, in der Stadt Koblenz um rund 

4 und im Landkreis Cochem-Zell um rund 

10 Prozentpunkte zunehmen wird. 

Mit Blick in die Zukunft zeigt sich für die Re-

gion zusammenfassend ein ähnliches Bild 

wie auch für den bundesweiten Schnitt. Bei 

einer zunehmenden Alterung der Bevölke-

rung sinkt der Anteil junger Menschen und 

Menschen im erwerbsfähigen Alter. 

Demografische Veränderungen, wie sie 

sich für das Gebiet des Abfallzweckver-

bands Rhein-Mosel-Eifel darstellen, bedeu-

ten oftmals auch mittel- und langfristige 

Handlungsbedarfe für die Abfallwirtschaft. 

Es sind elektronische Serviceangebote im 

Hinblick auf eine zunehmende Digitalisie-

rung erforderlich, diese aber auch in Ein-

klang mit der zunehmenden Alterung der 

Bevölkerung zu bringen. Full-Service-Leis-

tungen, wie das Holen von Abfallbehältern 

auch hinter der Grundstückslinie oder das 

Holen von sperrigen Abfällen aus dem 

Haus, werden ggf. immer relevanter.  

All dies gilt es in ein leistungs- und verursa-

chergerechtes Gebührensystem zu integ-

rieren. 

3.5 Gewerbestruktur 

Das KrWG unterscheidet zwischen Abfällen 

aus privaten Haushalten und Abfällen aus 

anderen Herkunftsbereichen, wie z.B. aus 

 
5 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Kommu-

naldatenprofil Landkreis Mayen-Koblenz 

(04.02.2022) 
6 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Kommu-

naldatenprofil Kreisfreie Stadt Koblenz 

(04.02.2022) 

dem Gewerbe und der Industrie. Hinsicht-

lich der Abfälle aus privaten Haushaltun-

gen gilt nach § 17 Abs. 1 KrWG die grund-

sätzliche Pflicht zur Überlassung an den öf-

fentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. 

Hiervon ausgenommen sind solche Abfälle, 

die auf dem im Rahmen der privaten Le-

bensführung genutzten Grundstück ver-

wertet werden können. Für Erzeuger und 

Besitzer von Abfällen aus anderen Her-

kunftsbereichen entsteht eine Überlas-

sungspflicht hingegen nur für haus-

müllähnliche Abfälle zur Beseitigung.  

Dies macht es erforderlich, dass im Rah-

men des Abfallwirtschaftskonzeptes auch 

Aspekte der gewerblichen Struktur inner-

halb der Region betrachtet werden.  

Im Jahr 2021 sind 70.406 sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigte am Arbeits-

ort im Landkreis Mayen-Koblenz gemeldet. 

Zum 30.06.2020 sind rund 66,6 % davon in 

den Dienstleistungsbereichen angesiedelt. 

Die übrigen Beschäftigten verteilen sich auf 

das produzierende Gewerbe mit 32,8 % so-

wie Land- und Forstwirtschaft mit 0,6 %. Die 

Anzahl an sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigten ist im Landkreis seit 2011 um 

rund 22 % gestiegen.5 

In der Stadt Koblenz sind im Jahr 2021 

76.592 sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigte gemeldet. Im Jahr 2019 verteilen 

sich diese mit 87,8 % auf die Dienstleis-

tungsbereiche, 12,0 % auf das produzie-

rende Gewerbe und 0,2 % auf Land- und 

Forstwirtschaft. Seit 2011 stieg die Anzahl 

der Beschäftigten somit um rund 15 %.67 

7 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Rhein-

land-Pfalz regional 2022, Kreisfreie Städte und 

Landkreise in Rheinland-Pfalz – Ein Vergleich in 

Zahlen (25.01.2022) 
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Im Landkreis Cochem-Zell sind es im Jahr 

2021 20.118 sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigte. Im Jahr 2020 verteilen sich die 

Beschäftigten mit 74,3 % auf die Dienstleis-

tungsbereiche, 23,8 % auf das produzie-

rende Gewerbe und 1,9 % auf Land- und 

Forstwirtschaft. Die Anzahl der sozialversi-

cherungspflichtig Beschäftigten stieg im 

Landkreis entsprechend seit 2011 um rund 

13 %.8 

Ein Anstieg der sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten kann gegebenenfalls auch ei-

nen Anstieg an überlassungspflichtigen Ab-

fällen im Gewerbe zur Folge haben. Dies gilt 

es mittelfristig zu beobachten. 

Ein Beleg für einen erhöhten Tourismus-

verkehr kann die Anzahl der für ein Gebiet 

ermittelten Übernachtungen sein. Die Zahl 

der Übernachtungen ist im Landkreis Ma-

yen-Koblenz zwischen 2010 und 2019 um 

knapp 37 % gestiegen, in der Stadt Koblenz 

um fast 48 %. Im Landkreis Cochem-Zell hat 

sich die Anzahl an Übernachtungen in der 

Zeitreihenbetrachtung nur geringfügig ver-

ändert und lag im Jahr 2019 rund 3 % höher 

als im Jahr 2010 – ist jedoch seit jeher auf 

einem hohen Niveau.9  

Entsprechend können die mit dem Touris-

mus verbundenen abfallwirtschaftlichen 

Besonderheiten für die Region insgesamt 

eine deutliche Rolle spielen. (Das Jahr 2020 

wurde in dieser Thematik aufgrund der 

pandemischen Sondersituation absichtlich 

nicht mit einbezogen.) 

 

 
8 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Kommu-

naldatenprofil Landkreis Cochem-Zell (04.02.2022) 

9 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Kommu-

naldatenprofile, s.o. 
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4 ABFALLWIRTSCHAFTLICHE STRUKTUREN 

4.1 Zuständigkeiten 

Die Landkreise Mayen-Koblenz und 

Cochem-Zell sowie die Stadt Koblenz ent-

sorgen die Ihnen überlassenen Abfälle im 

Rahmen ihrer Pflichtaufgabe der Selbstver-

waltung als öffentlich-rechtlicher Entsor-

gungsträger (örE). Da sie einen Teil ihrer 

Aufgaben auf den AZV delegiert haben, ist 

der AZV ebenfalls örE. 

Ab dem 01.01.2023 hat der Landkreis Ma-

yen-Koblenz sämtliche Pflichtaufgaben als 

örE auf den AZV übertragen. 

Das Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (§ 3 

Abs. 2) und das Landesgesetz über die 

kommunale Zusammenarbeit (§§ 14a und 

14b) ermöglichen den öffentlich-rechtli-

chen Entsorgungsträgern eine gemein-

same Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Für 

den Bereich der Abfallverwertung/-beseiti-

gung sowie den Betrieb einer oder mehre-

rer Zentraldeponien haben die drei örE von 

dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und 

dem Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel 

die Aufgabenwahrnehmung in Teilen über-

tragen. Der AZV ist in seiner Rechtsform als 

Zweckverband im Umfang dieser Aufga-

benübertragung ebenfalls öffentlich-recht-

licher Entsorgungsträger. 

Der Landkreis Cochem-Zell hat dem AZV 

zum 01.01.2023 die Aufgabe der Samm-

lung und des Transports von Rest-, Sperr- 

und Biomüll übertragen. Zudem nimmt der 

AZV für Cochem-Zell die Sammlung und 

den Transport von Altpapier wahr (seit 

01.01.2021). 

Die Aufgabe des AZV ist die Entsorgung der 

von den Verbandsmitgliedern überlasse-

nen Abfälle, hierzu betreibt dieser ein Lo-
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gistikzentrum neben der Deponie Eiter-

köpfe zwischen Ochtendung und Plaidt. 

Die damit verbundenen logistischen Leis-

tungen und das Stoffstrommanagement 

gehören ebenfalls dazu. Konkret bedeutet 

dies, dass der AZV die ihm von den Ver-

bandsmitgliedern übertragenen Entsor-

gungs-, Sammlungs- und Transportpflich-

ten für angefallene und überlassene Ab-

fälle aus privaten Haushaltungen und aus 

anderen Herkunftsbereichen in eigener 

Verantwortung und in eigenem Namen 

wahrnimmt. 

4.2 Gebührenmodelle und Gebüh-

renstruktur 

Die aktuellen Gebührensysteme der zwei 

örE und des Landkreises Mayen-Koblenz 

sind unterschiedlich ausgestaltet und las-

sen sich wie folgt kurz zusammenfassen: 

Landkreis Mayen-Koblenz 

Die Abfallgebühren setzen sich zusammen 

aus einer haushaltsbezogenen Grundge-

bühr, einer Behältergebühr für Rest- sowie 

Bioabfallbehälter, einer Leerungsgebühr 

für den Restabfall und weiteren Leistungs-

gebühren. In der Verbandsgemeinde Wei-

ßenthurm gibt es derzeit, aufgrund des Pi-

lotprojektes „Wertstofftonne“ zudem eine 

Behältergebühr für den Wertstoffbehälter. 

Stadt Koblenz 

In der Stadt Koblenz wird die Gebühr nach 

Zahl und Größe der Entsorgungsbehält-

nisse für Restabfall bemessen. Entspre-

chend gibt es eine Behältergebühr für die 

jeweils auf dem Grundstück aufgestellten 

Restabfallbehältnisse sowie weitere Leis-

tungsgebühren. 

 
10 Landesabfallbilanz Rheinland-Pfalz 2020, Ministe-

rium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobili-

tät Rheinland-Pfalz 

Landkreis Cochem-Zell 

Im Landkreis Cochem-Zell bestimmt sich 

die Gebühr nach Zahl, Art, Größe und 

Dauer der Bereitstellung sowie die Anzahl 

der Entleerungen der Restabfallgefäße. So-

mit besteht das Gebührensystem im Land-

kreis aus einer behälterbezogenen Grund-

gebühr, einer Leerungsgebühr für den 

Restabfall sowie weiteren Leistungsgebüh-

ren. 

Eine Aufstellung der gebietsspezifischen 

Leistungsgebühren erfolgt hierzu jeweils 

im spezifischen Teil. 

4.3 Gesamtabfallmengen 

Das Pro-Kopf-Aufkommen an Haushaltsab-

fällen ist in den drei Gebieten sehr unter-

schiedlich. 

Zum Vergleich werden in der Grafik zudem 

der Landesdurchschnitt sowie der Durch-

schnittswert der jeweiligen Cluster (gem. 

Abfallwirtschaftsplan Rheinland-Pfalz) dar-

gestellt.10 

   luster     luster     luster  

Abbildung: Gesamtabfallmengen 2020 im Zweckverbandsge-

biet (kg/EW*a) 
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Bei diesem Vergleich wird deutlich, dass 

das Pro-Kopf-Aufkommen im Landkreis 

Mayen-Koblenz mit 591 kg/EW*a in etwa 

dem Landesdurchschnitt von rund 572 

kg/EW*a entspricht. Gleichzeitig liegt das 

durchschnittliche Pro-Kopf-Aufkommen 

auch Cluster 2 mit rund 522 kg/EW*a deut-

lich niedriger.  

Das Pro-Kopf-Aufkommen im Landkreis 

Cochem-Zell ist mit etwa 593 kg/EW*a fast 

identisch mit dem Aufkommen im Land-

kreis Mayen-Koblenz. Hier liegt wiederum 

der Clusterwert mit rund 651 kg/EW*a 

deutlich über den sonstigen Erfassungs-

werten. 

Das Pro-Kopf-Aufkommen an Haushaltsab-

fällen in der Stadt Koblenz liegt mit knapp 

403 kg/EW*a sowohl unter dem Cluster-

Wert als auch unter dem Landesdurch-

schnitt. 
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5 GEMEINSAME LEITLINIEN DER KREISLAUFWIRT-

SCHAFT IM ZWECKVERBAND

Die Kreislaufwirtschaft soll in den nächsten 

Jahren auf europäischer und internationa-

ler Ebene weiter ausgebaut werden. Der 

Ressourcen- und Klimaschutz sollen dabei 

zunehmend in den Fokus rücken, etwa 

durch die Minimierung klimaschädlicher 

Methan- und Kohlendioxid-Emissionen so-

wie durch die Substitution fossiler Energie-

träger. Die Bundesregierung will die Abfall- 

und Kreislaufwirtschaft in den nächsten 

Jahren hin zu einer nachhaltigen ressour-

ceneffizienten Stoffstromwirtschaft weiter-

entwickeln. Durch konsequente Getrennt-

haltung von Abfällen, ihre Vorbehandlung, 

durch Recycling oder ihre energetische 

Nutzung sollen im Abfall gebundene Stoffe 

und Materialien möglichst vollständig ge-

nutzt werden. Mit der Novellierung des 

KrWG in 2020 und den geplanten Änderun-

gen in der Bioabfallverordnung wurden sei-

tens der Bundesregierung erste Impulse 

für diese Entwicklung bereits gesetzt.  

Das vorliegende AWIKO gibt einen Rück-

blick auf die Entwicklung der Abfallwirt-

schaft in dem Verbandsgebiet. Darauf und 

auf den gesetzlichen Vorgaben basierend 

werden die Maßnahmenpläne des AZV und 

seiner Mitglieder für den Zeitraum 2023 bis 

2027 entwickelt, die einen Handlungsrah-

men für das zukünftige Vorgehen geben. 

Dieser Handlungsrahmen muss jedoch – 

mit Blick in die Zukunft – flexibel auf Verän-

derungen reagieren können. Mittel- bis 

langfristige Prognosen und Maßnahmen-

pläne unterliegen einer Dynamik und 

Wechselwirkung durch Veränderungen in 

den Bereichen Gesetzgebung, Technologie, 
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Wirtschaft und Digitalisierung. Grundle-

gende Strukturveränderungen in der Wert-

schöpfungskette und den Arbeitsprozes-

sen werden erwartet. Auch die hohe Volati-

lität der Preise für Sekundärrohstoffe auf 

dem Weltmarkt und letztlich die zurücklie-

gende Pandemie beeinflussen die Kreis-

laufwirtschaft in dem Verbandsgebiet. 

Umso wichtiger ist es – im Hinblick auf eine 

strategische Weitsicht – sich Leitlinien zu 

setzen, nach denen alle Beteiligten han-

deln. Die 10 Leitlinien gemeinsamen Han-

delns des AZV und seiner Mitglieder lauten:  

1. Abfallvermeidung, Wiederverwendung 

und Recycling forcieren 

2. Stoffströme effizient managen 

3. Entsorgungssicherheit gewährleisten 

4. Standards sichern und optimieren 

5. Öffentlichkeit einbeziehen, nutzerori-

entiert handeln 

6. Wirtschaftlich planen und handeln 

7. Nachhaltigkeit fokussieren 

8. Regionale Wertschöpfung priorisieren 

9. Innovationen gezielt nutzen 

10. Digitalisierungspotentiale ausschöp-

fen 

 

  f ll ermeidun   Wieder er endun     e   lin  for ieren

 to str me e zient m n  en

 ntsor un ssi  er eit  e   rleisten

 t nd rds si  ern und optimieren

  entli  keit ein ezie en  nutzerorientiert   ndeln

Wirts   ftli   pl nen und   ndeln

      lti keit fokussieren

 e ion le Werts   pfun  priorisieren

 nno  tionen  ezielt nutzen

 i it lisierun spotenti le  uss   pfen

                     

Abbildung: Gemeinsame Leitlinien der Kreislaufwirtschaft im Zweckverband 
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6 NACHHALTIGKEIT IN DER KREISLAUFWIRTSCHAFT

6.1 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Das Nachhaltigkeitsprinzip wird im KrWG in 

besonderem Maße durch die fünfstufige 

Abfallhierarchie in § 6 Abs. 1 umgesetzt. Bei 

der Auswahl der abfallwirtschaftlichen 

Maßnahmen ist gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 

KrWG unter anderem das Nachhaltigkeits-

prinzip zu berücksichtigen. Gemäß § 6 

Abs. 2 Satz 3 KrWG sind auch soziale Folgen 

zu beachten. 

Die nachhaltige Kreislaufwirtschaft kann 

somit als Modell der Produktion sowie des 

Konsums beschrieben werden, bei dem be-

stehende Produkte und Substanzen so 

lange wie möglich recycelt, aufgearbeitet 

und wiederverwendet werden.  

Dies bedeutet für die Praxis, dass Abfall, 

der nicht vermieden werden kann, auf ein 

Minimum reduziert wird. Hat ein Erzeugnis 

das Ende seiner Lebensdauer erreicht, blei-

ben die Materialien und die Ressourcen so 

weit wie nur möglich im Wirtschaftskreis-

lauf. So können diese immer wieder pro-

duktiv verwendet werden, um der Wert-

schöpfung und der Nachhaltigkeit zur Ver-

fügung zu stehen. 

Abfälle müssen in der Behandlung als neue 

Ressourcen umgewandelt werden, sodass 

sie wieder in die Produktionskette einge-

speist werden können. Dies ist durch die 

zunehmende Knappheit von Ressourcen 

dringend erforderlich.  

Durch die Einbeziehung der Produktions-, 

Distributions- und Konsumphase wird so 

ein neues Verständnis einer nachhaltigen 

Kreislaufwirtschaft geschaffen. Historisch 
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wurde in Deutschland unter Kreislaufwirt-

schaft nämlich bislang lediglich das Vermei-

den und Verwerten von Abfällen verstan-

den (vgl. § 3 Abs. 19 KrWG).  

Die seit dem Jahr 2020 einzuhaltenden Ver-

wertungs- und Recyclingquoten sollen laut 

amtlicher Begründung zum KrWG wichtige 

gesetzliche Ziele des Kreislaufwirtschafts-

rechts im Kontext einer Nachhaltigkeits-

strategie sein.  

In der letzten Novelle des KrWG im Oktober 

2020 wurden zur Stärkung der Nachhaltig-

keit in der Kreislaufwirtschaft darüber hin-

aus vor allem folgende Neuregelungen ein-

geführt: 

Der Einsatz von nachhaltigen Erzeugnissen 

ist jetzt in § 45 Abs. 2 KrWG im Rahmen öf-

fentlicher Beschaffungen als Bevorzu-

gungspflicht und nicht mehr nur als Prüf-

pflicht ausgestaltet. Damit wird die Vorbild-

funktion der öffentlichen Hand aktualisiert. 

Die Anlage 5 zu § 6 Abs. 3 KrWG enthält nun 

eine nicht abschließende Liste von Beispie-

len für Maßnahmen und wirtschaftliche In-

strumente zur Schaffung von Anreizen für 

die Anwendung der Abfallhierarchie. Unter 

anderem sollen Gebühren und Beschrän-

kungen für die Ablagerung von Abfällen auf 

Deponien sowie die Verbrennung von Ab-

fällen als Anreiz für Abfallvermeidung und 

Recycling geschärft werden. Weiterhin sol-

len verursacherbezogene Gebührensys-

teme eingeführt werden, in deren Rahmen 

Abfallerzeugern ausgehend von der tat-

sächlich verursachten Abfallmenge Gebüh-

ren in Rechnung gestellt werden und die 

Anreize für die getrennte Sammlung recy-

celbarer Abfälle und für die Verringerung 

gemischter Abfälle schaffen.  

Gem. § 33 KrWG muss der Bund ein Abfall-

vermeidungsprogramm aufstellen. Hier 

werden die Mindestinhalte ergänzt, wie z.B. 

um die Förderung nachhaltiger Produkti-

ons- und Konsummodelle, die Förderung 

langlebiger, ressourceneffizienter, repa-

rierbarer und aktualisierbarer Produkte, 

die Verringerung der Lebensmittelver-

schwendung, Maßnahmen gegen das Lit-

tering, etc. Im Rahmen der kommunalen 

Abfallwirtschaftskonzepte ist das Abfallver-

meidungsprogram des Bundes zu berück-

sichtigen.  

Auf europäischer Ebene ist in erster Linie 

der zweite Aktionsplan zur Kreislaufwirt-

schaft (New Circular Economy Action Plan) 

vom März 2020 zu nennen, der als politi-

sches Programm im Rahmen der Kreislauf-

wirtschaft eine Strategie für nachhaltige 

Produkte sein soll, die ein kreislauforien-

tiertes Design unterstützt und neue Markt-

bedingungen für deren Nutzungsweg fest-

legt. Bereiche, für die vorrangig Maßnah-

men entwickelt werden sollen, sind der 

Textil-, Bau-, Elektronik- und Kunststoffsek-

tor. So sollen beispielsweise Anforderun-

gen erarbeitet werden, die die Wiederver-

wendbarkeit oder Recyclingfähigkeit aller 

Verpackungen in wirtschaftlich tragfähiger 

Weise sicherstellt. Weiterhin gibt die Euro-

päische Kommission an, Maßnahmen zur 

Bekämpfung überflüssiger Verpackungen 

und Erzeugung von Abfällen zu prüfen. 

6.2 Definition Nachhaltigkeit 

Was bedeutet Nachhaltigkeit? Hierzu gibt 

es sehr viele und umfängliche Publikatio-

nen. Klare oder normierte Definitionen gibt 

es vereinzelt in jeweils spezifischen Kontex-

ten. Es ist eher ein auslegungsbedürftiger, 

unbestimmter Rechtsbegriff. Häufig wird 

Nachhaltigkeit als Schlagwort im Sinne ei-

nes Handlungsprinzips verwendet. Dies 

macht eine Operationalisierung zunächst 
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schwieriger, da das Nachhaltigkeitsver-

ständnis der Prozessbeteiligten häufig dif-

fus und wenig abgestimmt ist. 

Für dieses Abfallwirtschaftskonzept wird 

unter Nachhaltigkeit ein Handlungsprinzip 

verstanden, bei dem ökonomische, ökolo-

gische und soziale Ziele abgestimmt und in 

Übereinstimmung gebracht werden. Die-

ser Prozess stellt dabei messbare Ziele für 

die Nachhaltigkeit in den Fokus.  

6.3 Konzeption der Nachhaltigkeits-

strategie 

Zu Beginn der Konzeption einer Nachhal-

tigkeitsstrategie steht die Zieldiskussion, in 

welcher idealerweise messbare, ökonomi-

sche, ökologische und soziale Ziele mit der 

jeweiligen Gewichtung und ausgestattet 

mit den dafür notwendigen Budgets defi-

niert werden.  

Es werden evidenzbasierte Entscheidungs-

grundlagen für eine wirkungsorientierte 

Nachhaltigkeitsstrategie und deren Ma-

nagement benötigt.  

Eine realistische Nachhaltigkeitsstrategie 

hängt dabei insbesondere von sozio-öko-

nomischen und raumbezogenen Struktur-

merkmalen ab. Für das Verbandsgebiet ist 

daher zunächst eine Kommunaltypisierung 

erforderlich. Diese ist an der Clusterung 

des aktuellen Abfallwirtschaftsplanes RLP 

angelehnt. Damit können Friktionen zwi-

schen dem Abfallwirtschaftsplan RLP und 

den Abfallwirtschaftskonzepten ausge-

schlossen werden. Dies stellt die Grund-

lage dar, dass für alle Prozessbeteiligten in 

den unterschiedlichen Gebietskörper-

schaften möglichst passgenaue Nachhal-

tigkeitsstrategien entwickelt und fortge-

schrieben werden können. 

In Anlehnung an den Deutschen Nachhal-

tigkeitsindex und mit der Perspektive einer 

späteren Berichterstattung/Erklärung wer-

den in den einzelnen Teilplänen der Abfall-

wirtschaftskonzepte auf die folgenden 10 

Kriterien hingearbeitet. 

1. Kriterien zur Strategie 

a. Strategie 

b. Wesentlichkeit 

c. Ziele 

d. Tiefe der Wertschöpfungs-

kette 

2. Kriterien zum Prozessmanagement 

a. Verantwortung 

b. Regeln und Prozesse 

c. Kontrolle 

d. Anreizsysteme 

e. Beteiligung von Anspruchs-

gruppen 

f. Innovations- und Produkt-

management 

Mit diesem Abfallwirtschaftskonzept soll 

die Nachhaltigkeit in der Kreislaufwirt-

schaft für Siedlungsabfälle für den Zweck-

verband und seine Mitglieder körper-

schafts-, bzw. gebietsspezifisch als rollie-

render, dauerhafter Prozess initiiert und 

jährlich fortgeschrieben werden. 

Diese Startphase wird mit den folgenden 

Etappen hinterlegt: 

1. Eckpunkte für ein einheitliches Pro-

zessdesign zur Entwicklung der 

Nachhaltigkeitsstrategien 

a. Mindestanzahl der Ziele in 

der Startphase: mindestens 

2 je Nachhaltigkeitsbereich 

b. Definition/Abstimmung ein-

heitlicher Messgrößen für 

die Zielerreichung im Pro-

zess 

c. Jährliches Monitoring mit Er-

stellung Jahresabschluss und 

anschließender Zielfort-

schreibung (Nachjustierung 
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vorhandener Ziele, Hinzu-

nahme neuer Ziele) 

d. Einheitliches Berichtswesen 

e. Entwicklung und Abstim-

mung weiterer Kriterien zum 

Prozessmanagement 

2. Kommunaltypisierungen  

3. Status quo Ermittlungen 

4. Ableitung von mindestens 2 mess-

baren Zielen für die Nachhaltigkeits-

bereiche Ökonomie, Ökologie, Sozi-

ales 

5. Maßnahmenplanungen 

Bei diesem Vorgehen steht eine realisti-

sche Operationalisierung der Nachhaltig-

keitsstrategie im Mittelpunkt, die eine auf 

die vorhandenen, ggf. zu erweiternden 

Ressourcen abgestimmte und an der Pra-

xis orientierte Weiterentwicklung des 

Nachhaltigkeitskonzeptes ermöglicht. 

Gleichzeitig wird für den Zweckverband 

und seine Mitglieder ein abgestimmter 

Handlungs- und Gestaltungsrahmen defi-

niert, der ein Zusammenwirken und damit 

eine optimale Effizienz der Bemühungen 

um Nachhaltigkeit ermöglicht und gleich-

zeitig die spezifischen Rahmenbedingun-

gen der Prozessbeteiligten berücksichtigt. 
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         VORWORT 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

bereits im ersten Abfallwirtschaftskonzept 

vom 02.10.1986 hat die Stadt Koblenz er-

kannt, dass der sorglose Umgang mit dem 

„Abfall“ für Mensch und Natur nicht un-

problematisch ist. Das Schonen von Res-

sourcen und die Reduzierung der zu sam-

melnden Abfallmengen waren die vor-

dringlichsten Ziele. 

Die Einhaltung der Ziele des Kreislaufwirt-

schaftsgesetzes wurde die Grundlage für 

alle weiteren Konzepte der Stadt Koblenz. 

Die getrennte Sammlung von Glas, Papier, 

Verkaufsverpackungen, Grün- und Garten-

abfällen, Elektro-Altgeräten, Schadstoffen 

sowie die biogenen Stoffe aus Haushalt 

und Garten über die Biotonne, sind einige 

Beispiele. 

Diese Bemühungen reichen aber nicht aus. 

Wir müssen noch besser werden, da die 

Folgen des Klimawandels immer deutlicher 

spürbar werden. 

Damit stehen unsere Ziele für die kommen-

den Jahre fest: 

- Steigerung der Bioabfallmengen 

und der Bioabfallqualität durch Ver-

meidung von Fehlwürfen 

- Steigerung der Wertstoff- und 

Schadstofferfassung 

- Verminderung von unerlaubten Ab-

fallablagerungen 

- Modifizierung des Sperrmüllsys-

tems 

- Optimierung und Verstärkung der 

Öffentlichkeitsarbeit 

Dies sind nur einige Positionen der Fort-

schreibung des Abfallwirtschaftskonzep-

tes, die wir anpacken möchten. 

Ich hoffe, dass es uns gelingt, mit diesen 

Zielsetzungen die Bürgerinnen und Bürger 

der Stadt Koblenz dafür zu gewinnen, den 

Weg zu mehr Ressourcenschonung und Kli-

maneutralität zu unser aller Nutzen, mitzu-

gehen. 

 

 

Ulrike Mohrs 

Bürgermeisterin 

 

 

 

 



Stadt Koblenz 

 

 

4 

INHALT 

1 EINLEITUNG ............................................................................................................. 9 

2  GRUNDLAGEN UND SPEZIFISCHE ABFALLRECHTLICHE VORGABEN ......................... 10 

3 BESCHREIBUNG DER ABFALLWIRTSCHAFTLICHEN STRUKTUREN ............................ 11 

3.1 Gebiets- und Bevölkerungsstruktur ....................................................................................... 11 

3.2 Organisations- und Betriebsstruktur ...................................................................................... 11 

3.3 Kommunale und private Entsorgungsanlagen und Abfallannahmestellen ............................. 11 

3.3.1 Wertstoffhof .......................................................................................................................... 12 

3.3.2 Grünschnitt-Kompostieranlage.............................................................................................. 12 

3.3.3 Wertstoffdepots .................................................................................................................... 12 

3.4 Bodenbezogene Absatzwege ................................................................................................ 12 

3.5 Sonstige Absatz- und Behandlungswege ............................................................................... 13 

3.6 Gebietskörperschaften als Erzeuger und Verwerter ............................................................... 13 

3.7 Aktuelle Kostenstruktur und Gebührensituation .................................................................... 13 

3.7.1 Aktuelles Gebührenmodell .................................................................................................... 13 

3.7.2 Abfallgebührenentwicklung ................................................................................................... 14 

3.8 Öffentlichkeitsarbeit .............................................................................................................. 14 

3.8.1 Medienarbeit ......................................................................................................................... 14 

3.8.2 Internetpräsenz ..................................................................................................................... 14 

3.8.3 Kampagnen ........................................................................................................................... 14 

3.8.4 Engagement in Netzwerken .................................................................................................. 15 

3.8.5 Allgemeine Beratung ............................................................................................................. 15 

3.8.6 Pädagogische Abfallberatung ................................................................................................ 15 

4 „STATUS QUO“ – DATEN VORHANDENER ABFALLSTRÖME ..................................... 17 

4.1 Masse und Entwicklung der verwerteten Abfälle aus Haushalten .......................................... 18 

4.1.1 Organische Abfälle ................................................................................................................ 18 

4.1.2 Restabfall ............................................................................................................................... 19 

4.1.3 Sperrabfall ............................................................................................................................. 20 

4.1.4 Wertstoffe ............................................................................................................................. 20 

4.1.5 Problemabfälle ...................................................................................................................... 21 

4.2 Masse und Entwicklung der beseitigten Abfälle aus Haushalten ............................................ 21 

4.3 Masse an Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen .............................................................. 22 

4.3.1 Gewerbeabfälle...................................................................................................................... 22 

4.3.2 Bau- und Abbruchabfälle ....................................................................................................... 22 

4.4 Darstellung und Bewertung des Stands der Entsorgung ........................................................ 23 

4.4.1 Bring- und Holsystem ............................................................................................................ 23 

4.4.2 Duale Systeme ....................................................................................................................... 23 



   

 
 

 

5 

4.4.3 Elektro- und Elektronikaltgeräte ............................................................................................ 25 

5 MAßNAHMEN ZUR ERREICHUNG DER ABFALLWIRTSCHAFTLICHEN ZIELE ............... 26 

6 BEWERTUNG UND SCHWACHSTELLENANALYSE ..................................................... 27 

6.1 Datenblatt ............................................................................................................................. 27 

6.2 Allgemeine Ziele .................................................................................................................... 28 

6.3 Besondere Ziele ..................................................................................................................... 28 

6.4 Prüfaufträge .......................................................................................................................... 28 

6.4.1 Prüfaufträge in Verbindung mit dem AZV .............................................................................. 28 

6.4.2 Prüfaufträge für die Stadt Koblenz ........................................................................................ 28 

7 ZUSAMMENFASSUNG DER GEPLANTEN MAßNAHMEN ............................................ 29 

7.1 Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit ................................................................................ 29 

7.2 Optimierung der Erfassungs-, Sammel- und Verwertungsstrukturen ..................................... 30 

7.2.1 Durchführung von Sortieranalysen ........................................................................................ 30 

7.2.2 Verbesserung der Erfassungsqualität von Biotonnenabfällen ................................................ 30 

7.2.3 Verbesserung des Erfassungs- und Gebührensystems in Bezug auf Sperrabfälle ................... 30 

7.2.4 Erhöhung der Erfassungsmenge Elektro- und Elektronikaltgeräte ......................................... 31 

7.2.5 Getrennte Erfassung von stoffgleichen Nichtverpackungen .................................................. 31 

7.2.6 Attraktivere Gestaltung der Sammelplätze ............................................................................ 31 

7.3 Nachhaltigkeit in der Kreislaufwirtschaft ............................................................................... 31 

7.3.1 Rechtliche Rahmenbedingungen ........................................................................................... 31 

7.3.2 Definition Nachhaltigkeit ....................................................................................................... 33 

7.3.3 Nachhaltigkeit in der Kreislaufwirtschaft ............................................................................... 33 

7.3.4 Nachhaltigkeit Status Quo ..................................................................................................... 34 

7.3.5 Nachhaltigkeitsziele und -maßnahmen ................................................................................. 34 

7.4 Zusammenfassung der geplanten Maßnahmen ..................................................................... 35 

7.5 Zusammenfassung der Maßnahmen im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsstrategie .. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Stadt Koblenz  

 

A N H A N G :  ..................................................................................................................... 37 

ANHANG 1: FRAKTIONSSPEZIFISCHE ABFALLPROFILE ....................................................... 37 

ANHANG 2: ABSATZ- UND BEHANDLUNGSWEGE .............................................................. 37 

ANHANG 3: ABSATZ- UND BEHANDLUNGSWEGE AZV ....................................................... 37 

ANHANG 4: BISHERIGE MAßNAHMEN ............................................................................... 37 

ANHANG 5: DATENBLATT STADT KOBLENZ ....................................................................... 37 

ANHANG 6: STATUS QUO NACHHALTIGKEIT IN DER STADT KOBLENZ ............................... 37 

 



Stadt Koblenz 

 

 

7 

ABKÜRZUNGEN  

AbfS Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der 

Stadt Koblenz (Abfallsatzung) 

AbfGebS Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Benutzungsgebühren für 

die Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung) 

Abs. Absatz 

AöR Anstalt öffentlichen Rechts 

AWIKO Abfallwirtschaftskonzept 

AWP Abfallwirtschaftsplan Rheinland-Pfalz 

BHKW Blockheizkraftwerk 

BioAbfVO Bioabfallverordnung 

BVerfG Bundesverfassungsgericht 

EB Eigenbetrieb 

ElektroG Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche 

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und 

Elektronikaltgerätegesetz) 

EU Europäische Union 

EW Einwohner 

i.S.d. im Sinne des 

i.Z.m. im Zusammenhang mit 

KAG Kommunalabgabengesetz für Rheinland-Pfalz 

KrWG Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 

umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz) 

KSK Kommunaler Servicebetrieb Koblenz 

LKrWG Landeskreislaufwirtschaftsgesetz für Rheinland-Pfalz 

LVP Leichtstoffverpackungen 

MBA Mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlage 

MGB Müllgroßbehälter 

MHKW Müllheizkraftwerk 

örE öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger 

PPK Papier, Pappe, Kartonagen 

RL Richtlinie 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

VerpackG Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige 

Verwertung von Verpackungen 
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird im hier 

vorliegenden Abfallwirtschaftskonzept ausschließlich eine Sprachform verwendet. Sämtliche 

Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.  
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1 EINLEITUNG 

Der Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel 

(AZV) und seine Mitglieder haben beschlos-

sen, Ihre Bemühungen um eine zukunftsfä-

hige Abfallwirtschaft für die Region in eng 

verzahnten Abfallwirtschaftskonzepten ge-

meinsam abzubilden.  

Daher wurde für den AZV ein „Erstes ge-

meinsames Abfallwirtschaftskonzept“ er-

stellt, dass quasi die gemeinsame Basis für 

seine Mitglieder abbildet. Daneben stehen 

dann die einzelnen Abfallwirtschaftskon-

zepte der Mitglieder und des AZV selbst, so 

wie das vorliegende für die Stadt Koblenz. 

Ein zentrales Anliegen für die gemeinsame 

Zukunft der Kreislaufwirtschaft im Ver-

bandsgebiet ist u.a. die feste Einbindung ei-

nes umfassenden und einheitlichen Nach-

haltigkeitshandelns. Hierzu wurde in dem 

Ersten gemeinsamen Abfallwirtschaftskon-

zept für alle Mitglieder eine zentrale Nach-

haltigkeitsstrategie formuliert. Diese gilt es 

in einem zweiten Schritt jeweils auf die mit-

gliederspezifischen Belange hin umzuset-

zen und über die Zeitachse abgestimmt 

weiter zu entwickeln.  

Im Ergebnis können alle Verbandsmitglie-

der so die jeweiligen abfallwirtschaftlichen 

Ziele von der Abfallvermeidung bis zur letz-

ten Instanz der Abfallbeseitigung in einer 

starken Gemeinschaft umsetzen. 
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2 GRUNDLAGEN UND SPEZIFISCHE 

ABFALLRECHTLICHE VORGABEN

Sowohl die allgemeinen rechtlichen Grund-

lagen als auch die regionalspezifischen 

Ausführungen finden sich im allgemeinen 

Teil des gemeinsamen Abfallwirtschafts-

konzepts in Kapitel 2. 
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3 BESCHREIBUNG DER ABFALLWIRTSCHAFTLICHEN 

STRUKTUREN 

3.1 Gebiets- und Bevölkerungsstruk-

tur 

Die Beschreibung der Strukturdaten für 

das gesamte Zweckverbandsgebiet erfolgt 

im Kapitel 3 des allgemeinen Teils des ge-

meinsamen AWIKOs. 

3.2 Organisations- und Betriebs-

struktur 

Die Abfallwirtschaft ist innerhalb des Eigen-

betriebes Kommunaler Servicebetrieb Kob-

lenz organisiert.  

Die Stadt ist Mitglied im Abfallzweckver-

band Rhein-Mosel-Eifel, dem sie definierte 

abfallwirtschaftliche Aufgaben übertragen 

hat.  

Darüber hinaus gehende abfallwirtschaftli-

che Leistungen erbringt die Stadt in Eigen-

regie über den Eigenbetrieb Kommunaler 

Servicebetrieb Koblenz. 

Ggf. noch verbleibende Leistungen schreibt 

die Stadt unter Beachtung der vergabe-

rechtlichen Rahmenbedingungen regelmä-

ßig aus. 

3.3 Kommunale und private Entsor-

gungsanlagen und Abfallannah-

mestellen 

In der Stadt Koblenz stehen den Bürgern 

verschiedene kommunale Annahmestellen 

zur Verfügung. Diese werden im Folgenden 

textlich beschrieben. 

Mit Bezug auf die privaten Entsorgungsan-

lagen und Annahmestellen wird an dieser 
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Stelle auf die Ausführungen in der Lan-

desabfallbilanz (insb. Kap. 9 Landesabfall-

bilanz RLP 2020) verwiesen. Aktuellere Da-

ten liegen dem örE nicht vor. 

 

3.3.1 Wertstoffhof 

In der Stadt Koblenz steht den Bürgern ein 

Wertstoffhof im Stadtgebiet zur Verfügung. 

Dieser wird vom Kommunalen Servicebe-

trieb Koblenz selbst betrieben. Hier können 

Privathaushalte folgende Abfälle in haus-

haltsüblichen Mengen gebührenfrei abge-

ben: 

- Sperrmüll 

- Metallschrott 

- Elektrogroß- und Elektrokleingeräte 

- Altglas 

- Altkleider 

- Grünschnitt (100 l/Woche) 

- Druckerkartuschen (max. 3 Stück) 

- Röntgenbilder 

- Altpapier 

Bauschutt kann viermal im Jahr, max. 100 

Liter, gebührenpflichtig abgegeben wer-

den. 

3.3.2 Grünschnitt-Kompostieranlage 

Der Servicebetrieb betreibt eine eigene 

Grünschnitt-Kompostierungsanlage in Nie-

derberg. Dort werden die Grünabfälle kom-

postiert und als zertifizierter Gütekompost 

vermarktet. 

Zudem können die Koblenzer Privathaus-

halte hier ihren Grünschnitt gebührenfrei 

abgeben. Für Koblenzer Gewerbebetriebe 

besteht die gebührenpflichtige Abgabe-

möglichkeit. 

3.3.3 Wertstoffdepots 

Der Servicebetrieb bietet mit rund 175 

Standplätzen ein flächendeckendes Sam-

melsystem für Altglas und Altpapier – sowie 

teilweise für Altkleider. 

An diesen Standplätzen befinden sich je-

weils Altpapier- als auch Altglascontainer, 

und an 35 Standorten auch Dosencontai-

ner. 

3.4 Bodenbezogene Absatzwege 

Der KSK produziert RAL gütegesicherten 

Kompost, welcher – zur Vermeidung unnö-

tiger Verpackungen – lose an die Anwender 

abgegeben wird. Dabei werden ca. 10 % an 

Betriebe aus dem Bereich Garten- und 

Landschaftsbau, ca. 50 % an Substrather-

steller und ca. 40 % an private Hobbygärt-

ner verkauft. 

Abbildung: Kurzinfo Wertstoffhof der Stadt Kob-

lenz 
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3.5 Sonstige Absatz- und Behand-

lungswege 

Für eine übersichtliche Darstellung aller 

Anlagen für die verschiedenen Abfallarten 

wird auf die tabellarische Zusammenfüh-

rung in der Anlage 2 verwiesen. Für alle 

Mengen, die durch den AZV erfasst und ge-

steuert werden, siehe Anlage 3. 

3.6 Gebietskörperschaften als Erzeu-

ger und Verwerter 

Die Aktivitäten der Gebietskörperschaften 

als Erzeuger und Verwerter wurden von 

dieser bisher nicht erfasst. 

3.7 Aktuelle Kostenstruktur und Ge-

bührensituation 

Das Gebührenmodell kann als eines der 

wichtigsten Instrumente zur effizienten 

Stoffstromlenkung beschrieben werden. 

Neben Veränderungen der kommunalab-

gabenrechtlichen Grundlagen können auch 

Novellen abfallrechtlicher Eckpfeiler die An-

passung des Gebührenmodells erforder-

lich machen. Das Gebührenmodell ist da-

her einer fortlaufenden Prüfung und, so-

fern erforderlich, Anpassung zu unterzie-

hen. 

Insgesamt hat sich das Gebührenmodell 

für die Stadt Koblenz in der bestehenden 

Form bewährt.  

Die Abfallgebühr konnte bis 2022 stabil ge-

halten werden und der volumenabhängige 

Gebührentarif mit den differenzierten Ge-

fäßgrößen und -gebühren wird als verursa-

chergerecht beurteilt und gibt Anreize zur 

Abfallvermeidung. 

Mit der Umsetzung dieses Abfallwirt-

schaftskonzeptes wird es in den kommen-

den Jahren nur im Bereich des Sperrabfalls 

zu einer relevanten Änderung kommen. In 

diesem Bereich wird das Modell als nicht 

mehr zeitgemäß wahrgenommen und 

führt für die Verwaltung zu einem hohen 

Aufwand. Zudem stößt das aktuelle Gebüh-

renmodell für Sperrmüll beim Bürger auf 

Unverständnis. Auch wenn die Wider-

spruchsquote insgesamt gering ausfällt, ist 

diese in Bezug auf die Sperrabfallgebühren 

mit rund 10 % relativ hoch. Entsprechend 

wird der KSK die Gebühren für die Sperr-

müllentsorgung vereinfachen und nach-

vollziehbar sowie verursachergerecht aus-

gestalten. 

Aufgrund der Gesamtkostenentwicklung ist 

auch für die Abfallwirtschaft in der Stadt 

Koblenz nun nach über 10 Jahren Gebüh-

renstabilität im März 2023 eine Erhöhung 

der Abfallgebühren beschlossen worden. 

Neben der allgemeinen Kostenentwicklung 

spielen vor allem die Verteuerung der Bio-

abfallverwertung aufgrund erhöhter Anfor-

derungen an deren Qualität und die Einbe-

ziehung der Müllheizkraftwerke in die CO2-

Besteuerung eine maßgebliche Rolle. 

3.7.1 Aktuelles Gebührenmodell 

Das aktuelle Gebührenmodell ist wie folgt 

zu skizzieren: 

- Gebührenschuldner sind die Eigen-

tümer der an die Abfallentsorgung 

angeschlossenen Grundstücke 

- Die Gebühr bestimmt sich nach Zahl 

und Größe der Entsorgungsbehält-

nisse für den Restabfall 

- Bei Behältern ab 4.000 l wird eine 

Grund- und Leistungsgebühr erho-

ben 
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3.7.2 Abfallgebührenentwicklung 

In den letzten zehn Jahre konnten die Ab-

fallgebühren dank Rücklagen stabil gehal-

ten werden. Im Jahr 2016 wurden die Ab-

fallgebühren sogar leicht gesenkt. Koblenz 

ist es gelungen, die Gebühren bis 2022 

stabil zu halten. In 2023 mussten diese je-

doch nach über 16 Jahren erhöht werden. 

3.8 Öffentlichkeitsarbeit 

3.8.1 Medienarbeit 

Der KSK nutzt für seine Öffentlichkeitsar-

beit die verschiedenen zur Verfügung ste-

henden Medien: 

- Betreiben und Pflege der Home-

page www.servicebetrieb.kob-

lenz.de 

- Facebook der Stadt Koblenz 

- Pressemitteilungen in der Print-

Presse 

- Abfallratgeber, jedes Jahr verteilt an 

alle Haushalte und Gewerbebe-

triebe 

- Imagebroschüre 

- Flyer Historie Fuhrpark, Flyer Tätig-

keitsfelder KSK 

- Mehrsprachliche Abfalltrennhilfe 

- Newsletter in Vorbereitung 

Bewerbung Repair Café und von Second-

handeinrichtungen bzw. -institutionen 

Im Abfallratgeber und auf der Internetseite 

www.servicebetrieb.koblenz.de werden 

unter dem Punkt „Abfallvermeidung“ die 

Secondhand-Möbelhäuser „Alldienst“ und 

„Koblenzer Unikate Kaufhaus“, die Second-

hand-Kleidergeschäfte „Kleider-Shop Deut-

sches Rotes Kreuz“ und „Kleiderladen Cari-

tasverband Koblenz e. V.“, das „Repair-

Café“ sowie das „Geschirrmobil“ beworben. 

Diese Institutionen agieren im Sinne der 

Abfallvermeidung, indem dort Gebrauchs-

gegenstände repariert und / oder kosten-

günstig gebrauchte Haushaltswaren wei-

terverkauft werden. 

Infoflyer „Einkaufsguide Verpackungen“ 

Die Inhalte der Publikation "Einkaufsguide 

Verpackungen" entstanden in Kooperation 

der Stadtreinigung Hamburg mit der Tech-

nischen Universität Hamburg und basieren 

auf den Ergebnissen der Veranstaltung 

"TUHH goes sustainable" 2018. Obwohl die 

Inhalte der Broschüre aus Hamburg kom-

men, kann diese Broschüre auch Koblenzer 

Bürgern eine Hilfestellung beim Verpa-

ckungseinkauf und beim Recycling der Ver-

packungen sein. 

Webseite „Nachhaltiger Konsum“ 

Auf den Internetseiten des KSK befindet 

sich die Rubrik „Nachhaltiger Konsum“ mit 

zusammenfassenden Informationen zu 

den Themen Abfallvermeidung und nach-

haltiger Produktauswahl. Zudem werden 

im Abfallratgeber und unter der Rubrik 

„Abfallvermeidung“ verschiedene Tipps 

zum verpackungs- / plastikarmen Einkauf, 

wie z. B. durch Nutzung von Jutetaschen, 

Mehrwegnetzen für Obst- und Gemüse so-

wie Mehrweg-Eierboxen gegeben. 

3.8.2 Internetpräsenz 

Der KSK ist mit seiner eigenen Homepage 

im Internet mit allen wichtigen Informatio-

nen zu finden. Zudem wird der Facebook-

Auftritt der Stadt für aktuelle Mitteilungen 

genutzt. 

3.8.3 Kampagnen 

Zur Aufklärung und Information über aktu-

elle Themen nutzt der KSK immer wieder 

verschiedene Kampagnen.  
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Eine Auflistung einiger aktueller Kampag-

nen: 

- „Richtige Befüllung der Biotonne“: in 

verschiedenen Medien, Homepage, 

Fahrzeugwerbung, persönliche An-

sprache 

- Jährlicher „Dreck weg“-Tag 

- Unterstützung freiwilliger Sammel-

aktionen Dritter 

- Bewerbung Repair Café und von Se-

condhandeinrichtungen bzw. -insti-

tutionen 

- „Bleib-Deinem-Becher-Treu“: Nut-

zung von einem Mehrwegbecher 

- Buswerbung (in den Bussen selbst), 

z.B. „Bleib-Deinem-Becher-Treu“, 

Hinweis auf Abfalltrennung (in Vor-

bereitung) 

- Müllvermeidung: Slogans auf Pa-

pierkörben, falsch befüllte Wert-

stoffgefäße 

- Tag der offenen Tür 

3.8.4 Engagement in Netzwerken 

Für den Austausch innerhalb der Branche 

ist der KSK Mitglied in diversen Fachverbän-

den, z.B. dem VKS/VKU und beteiligt sich 

am Netzwerk ‚Kommunales Stoffstromma-

nagement‘ des Landes Rheinland-Pfalz. 

3.8.5 Allgemeine Beratung 

Gemäß des Abfallwirtschaftsplans für 

Rheinland-Pfalz tragen die öffentlich-recht-

lichen Entsorgungsträger Sorge für eine 

umfassende und fachkundige Abfallbera-

tung speziell für private Haushaltungen 

und Gewerbetriebe. Hierzu zählen insbe-

sondere die folgenden Themen: 

- Nachhaltigkeit (z.B. Umgang mit 

Fallobst, Repair-Café, Altgeräte, etc.) 

- Vermeidung von Lebensmittelabfäl-

len 

- Individuelle Abfallberatung für Bür-

ger und Gewerbebetriebe 

- Definition von Stoffströmen für Bür-

ger 

- Er- und Bereitstellung von Informa-

tionsmaterial zu jedem Abfallthema 

auf der Homepage bzw. zum Down-

load 

- Beratung Entsorgung von gefährli-

chen Abfällen und Erarbeitung von 

Entsorgungskonzepten für Bür-

ger/Institutionen/Gewerbe 

- Wurfzettel mit diversen Themen, je 

nach Bedarf 

- Aufkleber für Wertstoffgefäße bei 

falscher Befüllung 

- Aufkleber für die korrekte Befüllung 

von Wertstoffgefäßen 

- Hilfestellung im Umgang mit der Ab-

fallgesetzgebung 

- Entwicklung von Abfallkonzepten 

3.8.6 Pädagogische Abfallberatung 

Zur frühen Hinführung zu abfallvermeiden-

dem Verhalten und zur richtigen Abfalltren-

nung bietet der KSK Schulen in Koblenz 

kostenlos Führungen („außerschulischer 

Lernort“) am Wertstoffhof, an der Kompos-

tieranlage, an der Schadstoffsammelstelle 

und dem Betriebshof, hier: Müllabfuhr, an. 

Ebenfalls werden Programme und Lehrma-

terialien für den Einsatz direkt vor Ort in 

Kindergärten und Schulen angeboten. 

- Außerschulische Lernorte: Wert-

stoffhof, Kompostieranlage, Schad-

stoffsammelstelle und Betriebshof, 

hier: Müllabfuhr – Besuch und 

praktische Unterweisung 

- Einblick in die Arbeitswelt des KSK 

zur Berufsfindung 

- Materialien für Schulen und Kitas 

zu den einzelnen Abfallfraktionen 

- Infos zu Nachhaltigkeit 
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- Kita-Info-Mappe und Kiste zu Aus-

leihen mit Bastelanleitungen, Spie-

len, Puzzle, Schöpfrahmen,   

- Spiele-Koffer Müllabfuhr 

- Arbeitsblätter zu Wert- und Schad-

stoffen 

- „Was ist ein QR-Code und wie gehe 

ich damit um“ zum Auffinden von 

wichtigen Informationen des Kom-

munalen Servicebetriebs Koblenz 
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4 „STATUS QUO“ – DATEN VORHANDENER ABFALL-

STRÖME 

Nachfolgend werden die Daten zu den we-

sentlichen kommunalen und privatwirt-

schaftlichen Stoffströmen zusammenge-

führt. Die Status-quo-Analyse dient zur Er-

mittlung der Schwachstellen und als 

Grundlage für die zukünftigen Planungen. 

Für den interkommunalen Vergleich wer-

den im Folgenden die Landesabfallbilanzen 

Rheinland-Pfalz zugrunde gelegt. Neben 

dem Durchschnittswert Rheinland-Pfalz 

(Ø RLP) wird zudem das Cluster 3 aus dem 

aktuellen Abfallwirtschaftsplan herangezo-

gen. Hierzu zählen Städte wie Landkreise 

mit einer Einwohnerdichte von über 750 

EW/km2. Der interkommunale Vergleich er-

folgt bis einschließlich 2020 und berück-

sichtigt damit die Daten der neuesten Ab-

fallbilanz. 

Für die Stadt Koblenz werden die Zahlen 

aus dem Jahr 2021 berücksichtigt. 

Abbildung: Anteil Verwertung/Beseitigung in ST KO im 

Jahr 2020 
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4.1 Masse und Entwicklung der ver-

werteten Abfälle aus Haushalten 

In der Stadt Koblenz werden nahezu 100 % 

der erfassten Abfälle aus Haushalten ver-

wertet (Stand Landesabfallbilanz 2020). 

4.1.1 Organische Abfälle 

Erfassungsstrukturen 

Für die organischen Abfälle werden zur Er-

fassung braune Biotonnen mit einem Fas-

sungsvermögen von 120 oder 240 l gestellt. 

Für jedes anschlusspflichtige Grundstück 

ist, soweit keine Ausnahme gem. AbfS vor-

liegt, mindestens eine Biotonne vorzuhal-

ten. Die Abfuhr erfolgt 2-wöchentlich. 

Für die Biotonne werden in der Stadt Kob-

lenz derzeit keine separaten Gebühren er-

hoben. 

Im gesamten Stadtgebiet sind zum 

31.12.2021 16.882 Biotonnen zur Samm-

lung von organischen Abfällen aufgestellt. 

Der Anschlussgrad beträgt nahezu 90 %.  

Ist ein Abfallbehältnis falsch befüllt, wird 

dieses mit einem Aufkleber versehen und 

durch die Kolonne gemeldet. Die Bürger 

haben sodann die Möglichkeit, nachzusor-

tieren oder eine kostenpflichtige Sonder-

leerung zu beauftragen. 

Für Grün- und Gartenabfälle aus der Pflege 

von Privatgärten steht in der Stadt ein 

Kompostplatz zur gebührenfreien Anliefe-

rung zur Verfügung. Für Gewerbebetriebe 

ist dieser kostenpflichtig nutzbar. Zudem 

können diese in Form von Bündeln oder 

über Säcke zum einmaligen Gebrauch mit 

einer Füllmenge von 120 l bei der Straßen-

sammlung im Holsystem abgegeben wer-

den. 

In jedem Stadtteil werden zusätzlich zwei 

Sammlungen für Weihnachtsbäume ange-

boten. Die Sammlungen finden im Januar 

beziehungsweise Februar statt. 

Mengenentwicklung 

Die Erfassungsmenge an organischen Ab-

fällen ist in der Stadt Koblenz sowohl im 

Landesvergleich deutlich unterdurch-

schnittlich. Wenngleich festzuhalten ist, 

dass die Erfassungsmengen von organi-

schen Abfällen in Städten scheinbar durch-

weg deutlich unter dem Landesdurch-

schnitt liegen, da die Erfassungsmengen im 

Cluster 3 sehr ähnlich zur ST KO ausfallen. 

 

Abbildung: Entwicklung Erfassungsmenge Organische 

Abfälle (kg/EW*a) 

Eine getrennte Betrachtung der Erfas-

sungsmengen an Bio- und Grünabfällen 

zeigt, dass die ausgewiesenen Erfassungs-

mengen beider Fraktionen unter dem 

Durchschnitt liegen. Eine Erklärungsmög-

lichkeit liegt in der Abgrenzung zwischen 

gewerblichen und privaten Grünabfällen: 

In der Stadt Koblenz wird ein hoher Anteil 

an privat anfallenden Grünabfällen über 

die Garten- und Landschaftsbauer an den 

KSK angeliefert und somit als gewerbliche 

Mengen statistisch erfasst. Diese Mengen 
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werden in den hier dargestellten privaten 

Erfassungsmengen Grün nicht berücksich-

tigt. Entsprechend führt dies zu dem Effekt, 

dass die statistische Auswertung deutlich 

unterdurchschnittliche Erfassungsmengen 

ausweist.  

 

Abbildung: Entwicklung Erfassungsmengen Biotonnen- 

& Grünabfälle (kg/EW*a) 

4.1.2 Restabfall 

In der Stadt Koblenz werden 100 % der er-

fassten Menge an Restabfällen einer sons-

tigen Verwertung zugeführt (Stand Lan-

desabfallbilanz 2020). 

Erfassungsstrukturen 

Zur Erfassung von Restabfällen stehen 

Haushalten und dem gewerblichen Bereich 

Abfallbehältnisse mit einem Fassungsver-

mögen von 60, 80, 120 und 240 l sowie 

Großbehälter mit einem Fassungsvermö-

gen von 0,77 bis 1,1 cbm zur Verfügung. 

Zum einmaligen Gebrauch gibt es zudem 

die Möglichkeit, Abfallsäcke mit einem Fas-

sungsvermögen von 70 l zu nutzen. Die Ab-

fuhr der Behälter erfolgt grundsätzlich wö-

chentlich. Wird zusätzlich zur Restmüll-

tonne die Biotonne vorgehalten, erfolgt die 

Leerung im wöchentlichen Wechsel. Im 

Falle der Eigenkompostierung erfolgt die 

Leerung der Restabfallgefäße alle 2 Wo-

chen. 

Jedes anschlusspflichtige Grundstück er-

hält mindestens einen eigenen Restabfall-

behälter, wobei sich die Bemessung der ge-

stellten Behältergröße nach den gemelde-

ten Bewohnern richtet (Mindestvolumen). 

Bei bewohnten Grundstücken beträgt das 

vorzuhaltende Mindestvolumen 20 l je mit 

Hauptwohnsitz gemeldetem Haushaltsmit-

glied und Grundstück.  

Gewerbebetriebe müssen ein ausreichen-

des Behältervolumen entsprechend der zu 

überlassenden Abfallmenge vorhalten. 

Für benachbarte anschlusspflichtige 

Grundstücke können gemeinsame Behäl-

ter zur Verfügung gestellt oder zugelassen 

werden. 

Reicht das Volumen der bereitgestellten 

Restabfalltonne/n in Ausnahmefällen nicht 

aus, so besteht die Möglichkeit, bei ver-

schiedenen Verkaufsstellen Restabfallsä-

cke (70 l) gegen eine Gebühr zu erwerben. 

Diese können neben der Restabfalltonne 

zur Abholung bereitgestellt werden. 

Das aufgestellte Behältervolumen bei Pri-

vathaushalten sowie den sogenannten „an-

deren Herkunftsbereichen“ beträgt zum 

31.12.2021 in Summe annähernd 5.411 

Mio. Liter. Dies entspricht einem dynami-

schen Volumen von 23,6 l/EW*Woche. 

Bringt man das bereitgestellte Volumen, 

das dem Bereich "andere Herkunftsberei-

che" zugeordnet ist, in Abzug, so ergibt sich 

für den Bereich der Privathaushalte ein be-

reitgestelltes dynamisches Volumen von 

rund 17 l/EW*Woche. Ca. 28 % des bereit-

gestellten Behältervolumens sind den an-

deren Herkunftsbereichen zuzuordnen. 
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Mengenentwicklung 

 

Abbildung: Entwicklung Aufkommen Restabfall 

(kg/EW*a) 

Im landesweiten Vergleich ergibt sich aus 

der Landesabfallbilanz Rheinland-Pfalz 

2020 für die Stadt Koblenz ein deutlich un-

terhalb des Clusterdurchschnitt liegendes 

jährliches Pro-Kopf-Aufkommen an Restab-

fällen. Im Landesvergleich liegt das Restab-

fallaufkommen in den letzten Jahren hinge-

gen eher im Durchschnitt. 

4.1.3 Sperrabfall 

Erfassungsstrukturen 

Bis zu zwei Mal jährlich können Koblenzer 

Privathaushalte sperrige Abfälle entsorgen. 

Diese werden im Holsystem zum verein-

barten Abholtermin abgeholt. 

Gegen eine gesonderte Gebühr kann die 

Abfuhrleistung auch kurzfristig in Anspruch 

genommen werden. 

Zudem können Koblenzer Bürger im Bring-

system haushaltsübliche Mengen am Wert-

stoffhof abgeben. 

Mengenentwicklung 

Bei der Erfassung der Sperrabfälle liegt die 

jährliche Pro-Kopf-Erfassungsmenge der 

Stadt Koblenz unter dem landesweiten 

Durchschnitt. Der Vergleich mit Städten 

ähnlicher Einwohnerdichte zeigt, dass es 

bei den Erfassungsmengen deutliche Un-

terschiede gibt: Die Mengen schwanken 

zwischen 47 kg/EW*a und 89 kg/EW*a. Im 

Vergleich mit den einzelnen Städten des 

Clusters wird deutlich, dass die Stadt Kob-

lenz im mittleren Bereich der Erfassungs-

mengen an sperrigen Abfällen liegt (Me-

dian).  

 

Abbildung: Entwicklung Erfassungsmenge Sperrabfall 

(kg/EW*a) 

Dies kann u.a. am Grad der Bemühungen 

zur Vermeidung von Sperrabfällen liegen.  

4.1.4 Wertstoffe 

Altkleider 

Altkleider und -schuhe können in der Stadt 

über die aufgestellten Altkleidercontainer 

abgegeben und einer Verwertung zuge-

führt werden. In Abstimmung mit der Stadt 

wurden durch den DRK, die Malteser, die 
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Arbeiterwohlfahrt sowie die Krebshilfe 

Rheinland-Pfalz 55 Standorte eingerichtet.  

Sonstige Wertstoffe 

Weitere Wertstoffe wie Korken, CDs, DVDs 

können über den Wertstoffhof entsorgt 

werden. 

Mengenentwicklung  

In der folgenden Grafik sind unter Sonsti-

gen Wertstoffen unter anderem Styropor, 

Kork und Altkleider zusammengefasst. 

Die Erfassungsmenge liegt in Koblenz leicht 

über dem Durchschnittswert des Clusters. 

 

Abbildung: Entwicklung Erfassungsmengen Sonstige 

Wertstoffe (kg/EW*a) 

4.1.5 Problemabfälle 

Für die Erfas-

sung von Prob-

lemabfäl-

len/Schadstoff-

kleinmengen 

aus Koblenzer 

Privathaushal-

ten gibt es so-

wohl eine zent-

rale Schadstoff-

sammelstelle 

als auch mobile 

Schadstoff-

sammlungen – 

zweimal jähr-

lich in jedem 

Stadtteil. Die 

Termine der 

Schadstoff- und 

Elektrokleintei-

lesammlungen 

werden im Ab-

fallratgeber veröffentlicht und auf der 

Webseite zum digitalen Download bereit-

gestellt. 

100 % der erfassten Mengen an Prob-

lemabfällen werden einer Verwertung zu-

geführt. 

4.2 Masse und Entwicklung der be-

seitigten Abfälle aus Haushalten 

Das gesamte Abfallaufkommen aus Haus-

halten wird in Koblenz einem Verwertungs-

verfahren zugeführt, sodass an dieser 

Stelle keine Mengen zu nennen sind. 
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4.3 Masse an Abfällen aus anderen 

Herkunftsbereichen 

4.3.1 Gewerbeabfälle 

Gewerbliche Abfälle werden zum überwie-

genden Teil durch die Abfallerzeuger in Ei-

genregie, also außerhalb der kommunalen 

Abfallwirtschaft entsorgt.  

Die sog. hausmüllähnlichen Gewerbeab-

fälle werden im Stadtgebiet gemeinsam 

mit den klassischen Restabfällen einge-

sammelt. Da beide Fraktionen anschlie-

ßend energetisch verwertet werden, er-

folgt die Verwertung der noch verwertba-

ren Anteile im Gemisch quasi nachgelagert.  

Dabei entsorgen eher die kleineren Gewer-

bebetriebe über den Servicebetrieb und 

die größeren Gewerbe- und Industriebe-

triebe primär gemäß Gewerbeabfallver-

ordnung in eigener Regie über private Ent-

sorgungsunternehmen. Eine Restabfall-

pflichttonne gemäß Gewerbeabfallverord-

nung besitzen alle Gewerbetreibende in 

der Stadt Koblenz. 

Die gesonderte Erfassung und Darstellung 

ist derzeit organisatorisch und logistisch 

nicht abbildbar. 

4.3.2 Bau- und Abbruchabfälle 

Die Mengen der in den vergangenen Jahren 

erfassten Bau- und Abbruchabfälle sind 

der unten stehenden Tabelle zu entneh-

men. 

Im Jahr 2020 beträgt der Anteil, der einer 

Verwertung zugeführt wurde, nahezu 

100 %. 

Bau- und Abbruchabfälle ST KO (Mg) 2016 2017 2018 2019 2020

1701 Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik 61.238 59.812 81.988 54.482 43.854

170201 (Bau-) Holz ohne gefährliche Stoffe

170204 (Bau-) Holz mit gefährlichen Stoffen

170202/03 Glas und Kunststoff

170301 kohleteerhaltige Bitumengemische

170302 Bitumengemische 31.216 25.112 26.704 23.816 18.391

1704 Metalle

1705 Boden, Steine und Baggergut 53.778 54.817 27.433 34.120 34.857

170603/04 Dämmmaterial (mit gefährlichen Stoffen)

170605 Asbesthaltige Baustoffe 38 45 38 17 2

1708 Baustoffe auf Gipsbasis

170904 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle 12

Summe 146.282 139.786 136.163 112.435 97.104

Abbildung: Tabellarische Darstellung der erfassten Bau- und Abbruchabfälle (Mg p.a.) 



 

 
 

 

23 

4.4 Darstellung und Bewertung des 

Stands der Entsorgung 

4.4.1 Bring- und Holsystem 

Zur Erfüllung seiner Pflichten bedient sich 

die Stadt Koblenz einer Kombination aus 

Hol- (Abholung am angeschlossenen 

Grundstück) und Bringsystemen durch Be-

reithalten von Sammelbehältern bzw. Sam-

melplätzen sowie im Rahmen der Selbstan-

lieferung durch den Abfallerzeuger oder 

Besitzer auf dem Wertstoffhof, der Kom-

postieranlage und Schadstoffsammel-

stelle. Die nachfolgende Abbildung gibt ei-

nen Überblick (gekürzt) über die Formen 

des Einsammelns verschiedener Abfallfrak-

tionen. 

4.4.2 Duale Systeme 

PPK 

Erfassungsstrukturen 

Zu den PPK zählen alle Verpackungsabfälle 

aus Papier, Pappe und sonstige Kartona-

gen, die ursächlich dem dualen System un-

terliegen sowie grafische Papiere wie Zeit-

schriften und Zeitungen als überlassungs-

pflichtige kommunale Abfälle.  

Die Sammlung erfolgt bei Haushalten stan-

dardmäßig über die Bündelsammlung so-

wie freiwillig auch über die blaue Papier-

tonne (120 und 240 l-Behälter sowie teil-

weise 1,1 cbm Papiercontainer an Groß-

wohnanlagen). Die Abholung erfolgt im 

dreiwöchentlichen Rhythmus. 

Die Papiertonne wird grundstücksbezogen 

aufgestellt und wird nicht veranlagt. Bei ei-

nem Mehrbedarf können bis zu 3 Gefäße 

bereitgestellt werden.  

Des Weiteren besteht die Möglichkeit der 

Abgabe über einen der mehr als 300 Altpa-

piercontainern im Stadtgebiet von Koblenz.  

Für kleine Gewerbebetriebe besteht eben-

falls die Möglichkeit zur Bündelsammlung 

sowie bis zu drei 240-l-Behälter aufzustel-

len. Alternativ kann ein 1,1 cbm Papierge-

fäß gegen Gebühr beantragt werden. 

                          

  

Abbildung: Erfassungssysteme in der Stadt Koblenz (Kurzfassung) 
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Mengenentwicklung 

Die Erfassungsmengen PPK liegen in etwa 

im landesweiten sowie Cluster-Durch-

schnitt. Hier ist es jedoch anzumerken, 

dass eine reine Gewichtsbetrachtung dem 

Umstand der Veränderung des PPK-Auf-

kommens nicht gerecht wird. Tendenziell 

steigt das Volumen der PPK-Mengen bun-

desweit. Hintergrund sind die sich stark 

verändernden Eigenschaften des PPK-Auf-

kommens (von Druck- zu Verpackungsma-

terial). Diese Entwicklung ist in der Zielwert-

betrachtung mit zu berücksichtigen. 

 

Abbildung: Entwicklung Erfassungsmenge PPK 

(kg/EW*a) 

Glas 

Erfassungsstrukturen 

Das bei den Bürgern anfallende Altglas 

wird im Bringsystem erfasst. Hierzu sind im 

gesamten Stadtgebiet an rund 175 Stand-

plätzen Depotcontainer mit einer Mindest-

ausstattung von drei Containern (für  

Weiß-, Braun- und Grünglas) eingerichtet. 

An diesen Standplätzen können zudem 

auch Altpapier und – in Zusammenarbeit 

mit dem DRK, den Maltesern, der Arbeiter-

wohlfahrt sowie der Krebshilfe Rheinland-

Pfalz – teilweise auch Altkleider abgegeben 

werden. 

Die Entsorgung von Altglas fällt in den Re-

gelungsbereich der Verpackungsverord-

nung, die Zuständigkeit liegt somit bei den 

dualen Systemen und außerhalb der kom-

munalen Kompetenz. Für Kosten, die im 

Zusammenhang mit der Abwicklung der 

getrennten Sammlung für die Dualen Sys-

teme Deutschland entstehen, erhält die 

Stadt jährlich eine pauschale, einwohner-

zahlabhängige Vergütung. 

Mengenentwicklung 

Der interkommunale Vergleich zeigt, dass 

die Erfassungsmenge an Altglas in etwa 

dem Durchschnitt entspricht. 

 

Abbildung: Entwicklung Erfassungsmenge Altglas 

(kg/EW*a) 

Leichtstoffverpackungen (LVP) 

Erfassungsstrukturen 

Zu den Leichtstoffverpackungen zählen 

alle Verpackungsabfälle aus Haushalten, 

die aus Kunststoff, Metall oder Verbund-

stoffen bestehen. 

Seit Einführung des dualen Systems erfolgt 

die Erfassung von Leichtstoffverpackungen 
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über den gelben Sack. Die Abholung erfolgt 

dreiwöchentlich (Ausnahme: Altstadt und 

Ehrenbreitstein wöchentlich). Die Finanzie-

rung und Organisation der Entsorgungslo-

gistik von Verpackungsabfällen ist nicht 

Aufgabe der Stadt, sondern wird von den 

jeweiligen Rücknahmesystemen getragen. 

Mengenentwicklung 

Die Erfassungsmenge an LVP ist über die 

Jahre konstant, liegt jedoch unter den 

durchschnittlichen Erfassungsmengen im 

Land. Die durchschnittliche Erfassungs-

menge im Cluster 3 ist konstant sehr ähn-

lich zur erfassten Menge in der Stadt Kob-

lenz. 

 

Abbildung: Entwicklung Erfassungsmenge LVP 

(kg/EW*a) 

4.4.3 Elektro- und Elektronikaltge-

räte 

Private Haushalte können Elektro- und 

Elektronikaltgeräte, zu denen Leuchtstoff-

röhren und Energiesparlampen gehören, 

in haushaltsüblichen Mengen am Wert-

stoffhof in der Fritz-Ludwig-Str. 6 abgeben. 

Elektro-Großgeräte wie Wasch- oder Spül-

maschinen können alternativ nach Anmel-

dung auch über den Sperrmülldienst abge-

holt werden. 

Für Elektro-Kleingeräte gibt es zudem zwei-

mal jährlich die Möglichkeit, diese über die 

mobile Schadstoff- und Elektro-Kleinteile-

sammlung im jeweiligen Stadtteil abzuge-

ben. 
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5 MAßNAHMEN ZUR ERREICHUNG DER ABFALLWIRT-

SCHAFTLICHEN ZIELE

Der aktuelle Abfallwirtschaftsplan Rhein-

land-Pfalz stellt für Rheinland-Pfalz die 

Ziele und abfallwirtschaftlichen Planvorga-

ben dar. Weiterhin werden in diesem Plan 

in Teil C die erforderlichen Maßnahmen 

und der Handlungsbedarf der öffentlich-

rechtlichen Entsorger aufgeführt. 

Im Rahmen einer ausführlichen sowie 

übersichtlichen Tabelle im Anhang 4 wer-

den diese „Abfallwirtschaftlichen Pflichten“ 

im Rahmen dieses AWIKOs betrachtet und 

die jeweils getroffenen Maßnahmen aufge-

führt.  

Insbesondere für die Maßnahmen und 

Prüfaufträge im Bereich mineralische Bau-

abfälle (5.3) ist an dieser Stelle darauf hin-

zuweisen, dass es sich bei diesen Abfällen 

um Abfälle aus anderen Herkunftsberei-

chen handelt, welche nicht dem örE anzu-

dienen sind. Derzeit liegen dem KSK keine 

Erfahrungswerte vor. 

Entsprechend wird die Aufforderung, die-

se in den Betrachtungshorizont des AWI-

KOs mit einzubeziehen, für die Zukunft auf-

genommen. Hier ist zu überprüfen, in wel-

cher Form und auf Basis welcher Ermächti-

gungsgrundlage die relevanten Daten vom 

örE erfasst werden und anschließend zu-

sammengefasst werden können. 
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6 BEWERTUNG UND SCHWACHSTELLENANALYSE

6.1 Datenblatt 

Das Datenblatt im Anhang 5 gibt einen ers-

ten Überblick über die aktuelle abfallwirt-

schaftliche Situation im Stadtgebiet Kob-

lenz. 

In den folgenden Bereichen ergeben sich 

für die kommenden Jahre in der Stadt Kob-

lenz Handlungsbedarfe: 

(1) Die erfasste Menge an Restsperrab-

fällen liegt in 2020 48 % über dem 

cluster-spezifischen Mittelwert. Ent-

sprechend niedrig sind die erfass-

ten Mengen an Holz und Metall. 

(2) Die erfasste Menge an Biotonnen-

abfällen liegt in 2020 17 % und die 

der Gartenabfälle 65 % unter dem 

cluster-spezifischen Mittelwert.  

Die Sortieranalysen in 2023 durch den AZV 

sind abzuwarten, ob und wenn ja, welche 

Handlungsbedarfe es im Zusammenhang 

mit den maximalen Frachten an Bioabfall 

und Wertstoffen im Restabfall gibt.  

Die Orientierungswerte für die Netzdichte 

der Annahme von Gartenabfällen werden 

unterschritten.  

Die Einführung eines Identsystems sollte 

überprüft werden.  

Ausgehend von der Ist-Situation der Men-

genentwicklungen in den zurückliegenden 

Jahren, der prognostizierten Bevölkerungs-

entwicklung und der prognostizierten ab-

fallwirtschaftlich relevanten Trends wer-

den nachfolgend die Ziele definiert, die 

man in dem Betrachtungszeitraum bis 

2027 erreichen möchte, um dem Kreislauf-

wirtschaftsgedanken noch besser Rech-

nung tragen zu können.  

Dabei orientiert sich die Formulierung der 

zu erreichenden Ziele an den gesetzlichen 
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Vorgaben und berücksichtigt die abfallwirt-

schaftlich relevanten Landesplanungen. 

Zudem setzen die gemeinsamen Leitlinien 

des AZV und seiner Mitglieder den Rahmen 

für die folgenden Ziele. 

6.2 Allgemeine Ziele 

(1) Berücksichtigung der (gesetzlichen) 

Änderungen aus KrWG, BioAbfVO 

und dem neuen AWP RLP 2022 

(2) (Stufenweise) Konzeption und Um-

setzung einer Nachhaltigkeitsstrate-

gie in der Kreislaufwirtschaft 

(3) Kontinuierliche Anpassung und In-

tensivierung des Informations- und 

Beratungskonzepts für alle Bevölke-

rungsgruppen und Gewerbebe-

triebe 

(4) Erhöhung der Recyclingquote 

(5) Verbesserung der Abfalltrennung 

(6) Nutzung möglicher Synergieeffekte 

aus der Zusammenarbeit mit dem 

AZV bzw. den Mitgliedern des 

Zweckverbands 

6.3 Besondere Ziele 

(1) Bioabfälle: 

a. Erhöhung der Erfassungs-

qualität 

b. Ausweitung der Gebiete 

„Pflichttonne Bioabfall“ 

(2) Sperrabfälle: 

a. Vereinfachung des Systems 

b. Erhöhung der Akzeptanz 

c. Reduktion der Anfahrten 

(3) Elektro- und Elektronikaltgeräte: 

Vermeidung von Fehlwürfen (hier: 

über das Restabfallgefäß) 

(4) Stoffgleiche Nichtverpackungen: 

Getrennte Erfassungsmöglichkeiten 

anbieten 

(5) Sammelplätze: Erhöhung von Ak-

zeptanz und Nutzung 

6.4 Prüfaufträge 

6.4.1 Prüfaufträge in Verbindung 

mit dem AZV 

(1) Prüfung und Abstimmung mit der 

Aufsichtsbehörde, ob noch vorhan-

denes Deponievolumen in einer 

Größenordnung von 300.000 bis 

400.000 cbm im Sinne eines präven-

tiven, überregionalen Katastro-

phenschutzes für die Auf-

nahme/Zwischenlagerung von Ab-

fällen i.Z.m. Naturkatastrophen vor-

gehalten werden kann/soll. 

(2) Prüfung der möglichen Entwicklung 

einer Stoffstromplattform zur Um-

setzung eines aktiven kommunalen 

Stoffstrommanagements gemäß 

dem neuen Leitfaden zur Fort-

schreibung von Abfallwirtschafts-

konzepten des Landes RLP zur ge-

meinsamen Verwendung im Zweck-

verbandsgebiet 

6.4.2 Prüfaufträge für die Stadt Kob-

lenz 

(1) Erfassung und Zusammenfassung 

der relevanten Daten im Bereich 

der mineralischen Bauabfälle ent-

sprechend den Vorgaben aus dem 

AWP/Leitfaden 

(2) Konzeption und Umsetzung der Er-

fassung sämtlicher Aktivitäten der 

Stadt in ihrer Funktion als Erzeuger 

und Verwerter von Abfällen 
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7 ZUSAMMENFASSUNG DER GEPLANTEN MAßNAH-

MEN 

Die Formulierung von Maßnahmen zur Er-

reichung abfallwirtschaftlicher Ziele im 

Rahmen eines Abfallwirtschaftskonzeptes 

setzt den ersten Teilschritt bei der Neu- 

und/oder Umgestaltung abfallwirtschaftli-

cher Systeme. Die Konkretisierung der ge-

planten Maßnahmen erfolgt anschließend 

innerhalb der Satzungen des jeweiligen öf-

fentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers. 

Im Folgenden werden die geplanten Maß-

nahmen beschrieben, die zukünftig zu ei-

nem besseren Management der Abfall-

ströme beitragen sollen. Die abfallwirt-

schaftlichen Maßnahmen sollen sich an 

den abfallwirtschaftlichen Planvorgaben 

und der Konzeption der Restabfallwirt-

schaft orientieren, die im Abfallwirtschafts-

plan umfassend dargelegt sind. 

7.1 Intensivierung der Öffentlich-

keitsarbeit 

In den kommenden Jahren soll die Öffent-

lichkeitsarbeit des KSK zielgruppenspezi-

fisch intensiviert werden. Hierzu ist es an-

gedacht, die Zielgruppen einerseits direkt 

anzusprechen, andererseits auch vermehrt 

einfache Sprache zu nutzen. Ein Bestand-

teil der Maßnahmen soll auch die ver-

stärkte Social Media-Präsenz sein. 

Folgende Maßnahmen sind geplant: 

- Einrichtung einer Stabstelle Öffent-

lichkeitsarbeit [1] 

- Verbreitung von aktuellen Hinwei-

sen über Social Media (kurzfristige 

Intensivierung) [2] 
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- Pädagogische Abfallberatung in 

Schulen sowie an außerschulischen 

Lernorten (kurzfristige Intensivie-

rung) [3] 

- Regelmäßige Information über die 

Homepage (z.B. in Form eines 

Newsletters) [4] 

- Nutzung von zusätzlichen Werbe-

formaten wie Außen- und Printwer-

bung (z.B. auf Bussen, Plakaten, 

etc.) [5] 

7.2 Optimierung der Erfassungs-, 

Sammel- und Verwertungsstruk-

turen 

7.2.1 Durchführung von Sortierana-

lysen 

Entsprechend den Vorgaben des neuen Ab-

fallwirtschaftsplans des Landes Rheinland-

Pfalz werden für die Fraktionen Restabfall 

sowie Bioabfall Sortieranalysen durchge-

führt. Für die Fraktion des Restabfalls wird 

die Analyse alle 5 Jahre durchgeführt. [6] 

7.2.2 Verbesserung der Erfassungs-

qualität von Biotonnenabfäl-

len 

Unter anderem um den erhöhten Anforde-

rungen aus der neuen Bioabfallverordnung 

gerecht werden zu können, muss der KSK 

bei der Erfassungsqualität von Biotonnen-

abfällen nachsteuern. Hierzu wird geplant, 

zusätzlich zu den derzeit bereits durchge-

führten stichprobenartigen Kontrollen, zu-

künftig auch eine technische Kontrolle an 

den Fahrzeugen durchzuführen. Zu Beginn 

kann zunächst ein Sammelfahrzeug mit der 

entsprechenden aktuellen Technik ausge-

stattet werden. Der Einsatz erfolgt rotie-

rend in allen Sammelgebieten. Nach einer 

Testphase kann über die Ausstattung wei-

terer Sammelfahrzeuge beschlossen wer-

den. 

Um der Vorgabe, die Abfalltrennung voran-

zutreiben und zu unterstützen, gerecht 

werden zu können, soll innerhalb des Gel-

tungszeitraums dieses AWIKOs zudem die 

Möglichkeit der Ausweitung der Gebiete 

„Pflichttonne Bioabfall“ überprüft werden 

Folgende Maßnahmen sind geplant: 

- Überprüfung der erfassten Qualitä-

ten durch Einführung einer techni-

schen Kontrolle an den Fahrzeugen 

(Start: 1 Fahrzeug) (ab 2023) [7] 

- Offensive Öffentlichkeitsarbeit zur 

Sensibilisierung für das Thema und 

Bekanntmachung der technischen 

Umsetzung [8] 

- Prüfung der Ausweitung der Ge-

biete „Pflichttonne Bioabfall“ (kurz-

fristige Prüfung) [9] 

- Der bisher gewährte Gebühren-

nachlass bei Eigenkompostierern 

soll entfallen [10] (durch Satzungs-

änderung bereits erfolgt) 

7.2.3 Verbesserung des Erfassungs- 

und Gebührensystems in Be-

zug auf Sperrabfälle 

Das aktuelle Erfassungs- sowie Gebühren-

system in Bezug auf Sperrabfall wird als 

nicht mehr zeitgemäß beurteilt. Entspre-

chend soll beides überarbeitet und verein-

facht werden. Die Umsetzung ist kurzfristig 

geplant. 

Folgende Maßnahmen, welche in Kombina-

tion umgesetzt werden, sind geplant: 

- Reduktion der Sperrmüllanmeldun-

gen auf 2 Termine pro Haushalt und 

Jahr [11] (durch Satzungsänderung 

bereits erfolgt), 
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- Einführung einer Pauschale für jede 

weitere Anmeldung [12] (durch Sat-

zungsänderung bereits erfolgt), 

- Vereinfachung durch Verzicht auf 

Unterscheidung zwischen kosten-

pflichtigen und kostenfreien Gegen-

ständen [13]. 

7.2.4 Erhöhung der Erfassungs-

menge Elektro- und Elektroni-

kaltgeräte 

Um die getrennte Erfassung von Elektro- 

und Elektronikaltgeräten zu erhöhen, wird 

der KSK in den kommenden Jahren die Öf-

fentlichkeits- und Aufklärungsarbeit inten-

sivieren [14]. 

7.2.5 Getrennte Erfassung von stoff-

gleichen Nichtverpackungen 

Für stoffgleiche Nichtverpackungen muss 

dem Bürger die Möglichkeit einer getrenn-

ten Entsorgung eröffnet werden. So ist da-

von auszugehen, dass die Restabfallmenge 

etwas reduziert werden kann und die 

Stoffe nachhaltiger verwertet werden kön-

nen. 

Folgende Maßnahmen sind geplant: 

- Aufstellen von entsprechenden 

Containern auf dem Wertstoffhof 

und der Grünschnittsammelstelle 

(in 2023) [15], 

- Prüfung der Möglichkeit zur Aufstel-

lung von Wertstofftonnen [16]. 

7.2.6 Attraktivere Gestaltung der 

Sammelplätze 

Die Sammelplätze in der Stadt werden 

durch die Bürger sehr gut genutzt, auf-

grund von Lärm und Verschmutzung fehlt 

es bei den Anwohnern jedoch an Akzep-

tanz. Um dem entgegenzuwirken, sollen 

die Sammelplätz in den kommenden Jah-

ren sukzessive attraktiver ausgestaltet wer-

den. 

Folgende Maßnahmen sind geplant: 

- Intensivierung der Öffentlichkeits-

arbeit (kurzfristig) [17], 

- Umrüstung auf Unterflurstandorte, 

insbesondere im Innenstadtbereich 

und in dichter besiedelten Stadtge-

bieten (Start mittelfristig mit 2-3 

Standorten p.a., flächendeckende 

Umsetzung langfristig) [18], 

- Abtrennung der Sammelplätze 

(bauliche Maßnahme zur optischen 

Aufwertung) [19]. 

7.3 Nachhaltigkeit in der Kreislauf-

wirtschaft 

7.3.1 Rechtliche Rahmenbedingun-

gen 

Das Nachhaltigkeitsprinzip wird im KrWG in 

besonderem Maße durch die fünfstufige 

Abfallhierarchie in § 6 Abs. 1 umgesetzt. Bei 

der Auswahl der abfallwirtschaftlichen 

Maßnahmen ist gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 

KrWG unter anderem das Nachhaltigkeits-

prinzip zu berücksichtigen. Gemäß § 6 Abs. 

2 Satz 3 KrWG sind auch soziale Folgen zu 

beachten. 

Die nachhaltige Kreislaufwirtschaft kann 

somit als Modell der Produktion sowie des 

Konsums beschrieben werden, bei dem be-

stehende Produkte und Substanzen so 

lange wie möglich recycelt, aufgearbeitet 

und wiederverwendet werden.  

Dies bedeutet für die Praxis, dass Abfall, 

der nicht vermieden werden kann, auf ein 

Minimum reduziert wird. Hat ein Erzeugnis 

das Ende seiner Lebensdauer erreicht, blei-

ben die Materialien und die Ressourcen so 
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weit wie nur möglich im Wirtschaftskreis-

lauf. So können diese immer wieder pro-

duktiv verwendet werden, um der Wert-

schöpfung und der Nachhaltigkeit zur Ver-

fügung zu stehen. 

Abfälle müssen in der Behandlung als neue 

Ressourcen umgewandelt werden, sodass 

sie wieder in die Produktionskette einge-

speist werden können. Dies ist durch die 

zunehmende Knappheit von Ressourcen 

dringend erforderlich.  

Durch die Einbeziehung der Produktions-, 

Distributions- und Konsumphase wird so 

ein neues Verständnis einer nachhaltigen 

Kreislaufwirtschaft geschaffen. Historisch 

wurde in Deutschland unter Kreislaufwirt-

schaft nämlich bislang lediglich das Vermei-

den und Verwerten von Abfällen verstan-

den (vgl. § 3 Abs. 19 KrWG).  

Die seit dem Jahr 2020 einzuhaltenden Ver-

wertungs- und Recyclingquoten sollen laut 

amtlicher Begründung zum KrWG wichtige 

gesetzliche Ziele des Kreislaufwirtschafts-

rechts im Kontext einer Nachhaltigkeits-

strategie sein.  

In der letzten Novelle des KrWG im Oktober 

2020 wurden zur Stärkung der Nachhaltig-

keit in der Kreislaufwirtschaft darüber hin-

aus vor allem folgende Neuregelungen ein-

geführt: 

Der Einsatz von nachhaltigen Erzeugnissen 

ist jetzt in § 45 Abs. 2 KrWG im Rahmen öf-

fentlicher Beschaffungen als Bevorzu-

gungspflicht und nicht mehr nur als Prüf-

pflicht ausgestaltet. Damit wird die Vorbild-

funktion der öffentlichen Hand aktualisiert. 

Die Anlage 5 zu § 6 Abs. 3 KrWG enthält nun 

eine nicht abschließende Liste von Beispie-

len für Maßnahmen und wirtschaftliche In-

strumente zur Schaffung von Anreizen für 

die Anwendung der Abfallhierarchie. Unter 

anderem sollen Gebühren und Beschrän-

kungen für die Ablagerung von Abfällen auf 

Deponien und die Verbrennung von Abfäl-

len als Anreiz für Abfallvermeidung und Re-

cycling geschärft werden. Weiterhin sollen 

verursacherbezogene Gebührensysteme 

eingeführt werden, in deren Rahmen Ab-

fallerzeugern ausgehend von der tatsäch-

lich verursachten Abfallmenge Gebühren 

in Rechnung gestellt werden und die An-

reize für die getrennte Sammlung recycel-

barer Abfälle und für die Verringerung ge-

mischter Abfälle schaffen.  

Gem. § 33 KrWG muss der Bund ein Abfall-

vermeidungsprogramm aufzustellen. Hier 

werden die Mindestinhalte ergänzt, wie z.B. 

um die Förderung nachhaltiger Produkti-

ons- und Konsummodelle, die Förderung 

langlebiger, ressourceneffizienter, repa-

rierbarer und aktualisierbarer Produkte, 

die Verringerung der Lebensmittelver-

schwendung, Maßnahmen gegen das Lit-

tering, etc. Im Rahmen der kommunalen 

Abfallwirtschaftskonzepte ist das Abfallver-

meidungsprogram des Bundes zu berück-

sichtigen.  

Auf europäische Ebene ist in erster Linie 

der zweite Aktionsplan zur Kreislaufwirt-

schaft (New Circular Economy Action Plan) 

vom März 2020 zu nennen, der als politi-

sches Programm im Rahmen der Kreislauf-

wirtschaft eine Strategie für nachhaltige 

Produkte sein soll, die ein kreislauforien-

tiertes Design unterstützt und neue Markt-

bedingungen für deren Nutzungsweg fest-

legt. Bereiche, für die vorrangigen Maßnah-

men entwickelt werden sollen, sind der 

Textil-, Bau-, Elektronik- und Kunststoffsek-

tor. So sollen beispielsweise Anforderun-

gen erarbeitet werden, die die Wiederver-

wendbarkeit oder Recyclingfähigkeit aller 

Verpackungen in wirtschaftlich tragfähiger 
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Weise sicherstellt. Weiterhin gibt die Euro-

päische Kommission an, Maßnahmen zur 

Bekämpfung überflüssiger Verpackungen 

und Erzeugung von Abfällen zu prüfen. 

7.3.2 Definition Nachhaltigkeit 

Was bedeutet Nachhaltigkeit? Hierzu gibt 

es sehr viele und umfängliche Publikatio-

nen. Klare oder normierte Definitionen gibt 

es vereinzelt in jeweils spezifischen Kontex-

ten. Es ist eher ein auslegungsbedürftiger, 

unbestimmter Rechtsbegriff. Häufig wird 

Nachhaltigkeit als Schlagwort im Sinne ei-

nes Handlungsprinzips verwendet. Dies 

macht eine Operationalisierung zunächst 

schwieriger, da das Nachhaltigkeitsver-

ständnis der Prozessbeteiligten häufig dif-

fus und wenig abgestimmt ist. 

Für dieses Abfallwirtschaftskonzept wird 

unter Nachhaltigkeit ein Handlungsprinzip 

verstanden, bei dem ökonomische, öko-lo-

gische und soziale Ziele abgestimmt und in 

Übereinstimmung gebracht werden. Die-

ser Prozess stellt dabei messbare Ziele für 

die Nachhaltigkeit in den Fokus. 

7.3.3 Nachhaltigkeit in der Kreis-

laufwirtschaft 

Zu Beginn der Konzeption einer Nachhal-

tigkeitsstrategie steht die Zieldiskussion, in 

welcher idealerweise messbare, ökonomi-

sche, ökologische und soziale Ziele mit der 

jeweiligen Gewichtung und ausgestattet 

mit den dafür notwendigen Budgets defi-

niert werden.  

Mit diesem Abfallwirtschaftskonzept soll 

die Nachhaltigkeit in der Kreislaufwirt-

schaft für Siedlungsabfälle für den Land-

kreis als rollierender, dauerhafter Prozess 

initiiert und jährlich fortgeschrieben wer-

den. 

Diese Startphase wird mit den folgenden 

Etappen hinterlegt. 

Eckpunkte für das Prozessdesign zur Ent-

wicklung der Nachhaltigkeitsstrategien 

(1) Mindestanzahl der Ziele in der Start-

phase: mindestens 2 je Nachhaltig-

keitsbereich Ökologie, Ökonomie, 

Soziales 

(2) Konzeptionelle Entwicklung einheit-

licher Messgrößen für die Zielerrei-

chung im Prozess 

(3) Jährliches Monitoring mit Erstellung 

Jahresabschluss und anschließen-

der Zielfortschreibung (Nachjustie-

rung vorhandener Ziele, Hinzu-

nahme neuer Ziele) 

(4) Maßnahmenplanung 

Bei diesem Vorgehen steht eine realisti-

sche Operationalisierung der Nachhaltig-

keitsstrategie im Mittelpunkt, die ein auf 

die vorhandenen, ggf. zu erweiternden 

Ressourcen abgestimmte und an der Pra-

xis orientierte Weiterentwicklung des 

Nachhaltigkeitskonzeptes ermöglicht. 

Gleichzeitig wird für den Landkreis ein ab-Abbildung: Nachhaltigkeit, Schnittmenge aus ökologi-

schen, ökonomischen und sozialen Aspekten 



 

 
Stadt Koblenz  

 

34 

gestimmter Handlungs- und Gestaltungs-

rahmen definiert, der ein Zusammenwir-

ken und damit eine optimale Effizienz der 

Bemühungen aller Prozessbeteiligter um 

Nachhaltigkeit ermöglicht und gleichzeitig 

die spezifischen Rahmenbedingungen der 

Prozessbeteiligten im Auge behält. 

7.3.4 Nachhaltigkeit Status Quo 

Das Nachhaltigkeitsprinzip und die Kreis-

laufwirtschaft haben in der Stadt Koblenz 

eine lange Tradition. So war bereits das 

erste Abfallwirtschaftskonzept von 1986 

auf Ressourcenschutz und den Erhalt der 

natürlichen Lebensgrundlagen angelegt. 

Dazu wurden erste Ansätze zur Abfallver-

meidung und Getrenntsammlung von Ab-

fällen wie Glas und Papier etabliert und 

Umwelterziehung in Schulen durch die 

städtische Abfallberatung eingeführt. Wei-

terer Meilenstein waren die im Juni 1994 

durch den Stadtrat beschlossenen umfang-

reichen Änderungen im Bereich der Abfall-

wirtschaft, die Abfallvermeidung und Ab-

fallverwertung durch Einführung der Bio-

tonne, das Bereitstellen kleiner Abfallge-

fäße, die Förderung der Eigenkompostie-

rung und geänderte Abfuhrintervalle, 

ebenfalls mit dem Ziel Ressourcen zu scho-

nen und die natürlichen Lebensgrundlagen 

für die kommenden Generationen zu er-

halten. Diese Maßnahmen wurden in den 

Fortschreibungen des Abfallwirtschafts-

konzepts bis zur jetzt vorgelegten aktuellen 

Fassung kontinuierlich weiterentwickelt. 

Um die Lebensgrundlagen sowohl im Um-

weltbereich, als auch im sozialen und wirt-

schaftlichen Bereich zu sichern, hat der 

Stadtrat im März 1998 die Erarbeitung ei-

ner Lokalen Agenda 21 für Koblenz be-

schlossen. Der beim Umweltamt angesie-

delte Agenda-Prozess beschäftigt sich da-

bei in verschiedenen Arbeitsgruppen mit 

der Nachhaltigkeit oder Zukunftsfähigkeit. 

Dabei sollen gleichzeitig die soziale, ökolo-

gische und ökonomische Dimension einer 

Maßnahme auch mit Blick auf die globalen 

Auswirkungen betrachtet und abgewogen 

werden.  

Am 28. März 2019 hat sich die Stadt Kob-

lenz zu den Zielen des Klimaschutzabkom-

mens von Paris bekannt. Sie will dazu bei-

tragen und ihr Handeln danach ausrichten, 

dass die weltweit definierten Klimaziele er-

reicht werden. Am 26. September 2019 hat 

der Stadtrat in Koblenz schließlich den Kli-

manotstand erklärt. Die Stadt will daher 

alle Maßnahmen ergreifen, um in ihrem 

Wirkungsbereich die CO2 - Emissionen bis 

zum Jahr 2030 um 50 Prozent zu reduzie-

ren, bei allen Entscheidungen den Klima-

schutz sowie die Klimaanpassung in den 

Fokus rücken und ein Vorbild- für Klima-

schutz werden. Gleichzeitig mit der Ausru-

fung des Klimanotstands wurde ein Maß-

nahmenpaket mit 33 Maßnahmen verab-

schiedet, welches zur Bewältigung der Kli-

makrise prioritär umgesetzt werden soll.  

Im Mai 2021 hat der Stadtrat außerdem 

den Beschluss gefasst, dass Koblenz Fair 

Trade Stadt werden soll. Die Auszeichnung 

zur Fair Trade Stadt erfolgte dann im April 

2022. 

Die Tabelle im Anhang 6 gibt einen exemp-

larischen Überblick über die besonderen 

Bemühungen der Stadt Koblenz um Nach-

haltigkeit innerhalb der Abfallwirtschaft. 

7.3.5 Nachhaltigkeitsziele und -

maßnahmen 

Ökologischer Nachhaltigkeitsbereich 

Die ökologischen Ziele/Maßnahmen inner-

halb der Abfallwirtschaft wurden innerhalb 
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der Zielplanung für den Betrachtungszeit-

raum bereits definiert und lassen sich wie 

folgt zusammenfassen: 

(1) Digitalisierung und Optimierung der 

Tourenplanung zur Fahrstreckenre-

duzierung [1], 

(2) Planung und Aufbau einer PV-An-

lage mit dem Ziel möglichst großer 

Eigennutzung (Gebäude und Fuhr-

park) des erzeugten Stroms [2], 

(3) Ausbau des Fuhrparks auf alterna-

tive Antriebe [3]. 

Sozialer Nachhaltigkeitsbereich 

Die sozialen Ziele/Maßnahmen innerhalb 

der Nachhaltigkeitsstrategie werden wie 

folgt definiert: 

(1) Betriebliches Gesundheitsmanage-

ment: Verbesserung der Vorsorge-

angebote [4], 

(2) Überprüfung der Arbeitsplätze im 

Hinblick auf altersgerechtes Arbei-

ten [5], 

(3) Erweiterung der Fortbildungsange-

bote für Mitarbeiter [6], 

(4) Lärmreduzierung für Mitarbeiter 

und Bürger durch Einsatz von E-

Fahrzeugen [7], 

(5) Überprüfung des Angebotes „Sperr-

müll am Haus“ im Hinblick auf die äl-

ter werdende Gesellschaft [8], 

(6) Befragung Bürgerzufriedenheit/-

wünsche [9]. 

Ökonomischer Nachhaltigkeitsbereich 

Die ökonomischen Ziele/Maßnahmen in-

nerhalb der Nachhaltigkeitsstrategie wer-

den wie folgt definiert: 

(1) Regelmäßige Überprüfung und 

Kalkulation der Gebühren [10], 

(2) Überprüfung der Betriebsab-

läufe vor dem Hintergrund der 

Digitalisierung [11], 

(3) Einführung eines QM-Systems 

und Zertifizierung nach Eco-Ma-

nagement and Audit Scheme (E-

MAS) [12]. 

7.4 Zusammenfassung der geplanten 

Maßnahmen 

Die geplanten abfallwirtschaftlichen Maß-

nahmen lassen sich wie folgt zusammen-

fassen: 

(1) Einrichtung einer Stabstelle Öf-

fentlichkeitsarbeit, 

(2) Verbreitung von aktuellen Hinwei-

sen über Social Media (kurzfristige 

Intensivierung), 

(3) Pädagogische Abfallberatung in 

Schulen sowie an außerschuli-

schen Lernorten (kurzfristige In-

tensivierung), 

(4) Regelmäßige Information über die 

Homepage (z.B. in Form eines 

Newsletters), 

(5) Nutzung von zusätzlichen Werbe-

formaten wie Außen- und Print-

werbung (z.B. auf Bussen, Plaka-

ten, etc.), 

(6) Durchführung von Sortieranaly-

sen, 

(7) Überprüfung der erfassten Quali-

täten durch Einführung einer tech-

nischen Kontrolle an den Fahrzeu-

gen (Start: 1 Fahrzeug) (ab 2023), 

(8) Offensive Öffentlichkeitsarbeit zur 

Sensibilisierung für das Thema 

und Bekanntmachung der techni-

schen Umsetzung, 

(9) Prüfung der Ausweitung der Ge-

biete „Pflichttonne Bioabfall“ (kurz-

fristige Prüfung), 

(10) Der bisher gewährte Gebühren-

nachlass bei Eigenkompostierern 

soll entfallen (bereits erfolgt), 
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(11) Reduktion der Sperrmüllanmel-

dungen auf 2 Termine pro Haus-

halt und Jahr (bereits erfolgt), 

(12) Einführung einer Pauschale für 

jede weitere Sperrabfall-Anmel-

dung (bereits erfolgt), 

(13) Vereinfachung durch Verzicht auf 

Unterscheidung zwischen kosten-

pflichtigen und kostenfreien Ge-

genständen, 

(14) Intensivierung der Öffentlichkeits-

arbeit zur Erhöhung der Erfas-

sungsmenge an Elektro- und Elekt-

ronikaltgeräten, 

(15) Aufstellen von entsprechenden 

Containern für stoffgleiche Nicht-

Verpackungen auf dem Wertstoff-

hof und der Grünschnittsammel-

stelle (in 2023), 

(16) Prüfung der Möglichkeit zur Auf-

stellung von Wertstofftonnen, 

(17) Intensivierung der Öffentlichkeits-

arbeit i.Z.m. den Sammelplätzen 

(kurzfristig), 

(18) Umrüstung auf Unterflurstan-

dorte, insbesondere im Innen-

stadtbereich und in dichter besie-

delten Stadtgebieten (Start mittel-

fristig mit 2-3 Standorten p.a., flä-

chendeckende Umsetzung lang-

fristig), 

(19) Abtrennung der Sammelplätze 

(bauliche Maßnahme zur opti-

schen Aufwertung). 

7.5 Zusammenfassung der Maßnah-

men im Zusammenhang mit der 

Nachhaltigkeitsstrategie 

Die geplanten Maßnahmen im Zusammen-

hang mit der Nachhaltigkeitsstrategie las-

sen sich wie folgt zusammenfassen. 

(1) Digitalisierung und Optimierung 

der Tourenplanung zur Fahrstre-

ckenreduzierung, 

(2) Planung und Aufbau einer PV-An-

lage mit dem Ziel möglichst großer 

Eigennutzung (Gebäude und Fuhr-

park) des erzeugten Stroms, 

(3) Ausbau des Fuhrparks auf alterna-

tive Antriebe, 

(4) Betriebliches Gesundheitsma-

nagement: Verbesserung der Vor-

sorgeangebote, 

(5) Überprüfung der Arbeitsplätze im 

Hinblick auf altersgerechtes Arbei-

ten, 

(6) Erweiterung der Fortbildungsan-

gebote für Mitarbeiter, 

(7) Lärmreduzierung für Mitarbeiter 

und Bürger durch Einsatz von E-

Fahrzeugen, 

(8) Überprüfung des Angebotes 

„Sperrmüll am Haus“ im Hinblick 

auf älter werdende Gesellschaft, 

(9) Befragung Bürgerzufriedenheit/-

wünsche, 

(10) Regelmäßige Überprüfung und 

Kalkulation der Gebühren, 

(11) Überprüfung der Betriebsabläufe 

vor dem Hintergrund der Digitali-

sierung, 

(12) Einführung eines QM-Systems und 

Zertifizierung nach Eco-Manage-

ment and Audit Scheme (EMAS). 
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ANHANG: 

Nachfolgend werden alle dem Abfallwirtschaftskonzept beigefügten Anhänge aufgeführt. 

 

ANHANG 1: FRAKTIONSSPEZIFISCHE ABFALLPROFILE 

ANHANG 2: ABSATZ- UND BEHANDLUNGSWEGE 

ANHANG 3: ABSATZ- UND BEHANDLUNGSWEGE AZV 

ANHANG 4: BISHERIGE MAßNAHMEN 

ANHANG 5: DATENBLATT STADT KOBLENZ 

ANHANG 6: STATUS QUO NACHHALTIGKEIT IN DER 

STADT KOBLENZ 
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ANHANG 1:   

FRAKTIONSSPEZIFISCHE ABFALLPROFILE  

Nachfolgend soll aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit kommunaler Abfallwirtschafts-

konzepte zu den einzelnen vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger erfassten Abfallfrak-

tionen eine Zusammenfassung des Status quo abgebildet werden. Zudem erfolgt eine Kurz-

darstellung zu den nach dem hier vorliegenden Abfallwirtschaftskonzept beabsichtigten kreis-

laufwirtschaftlichen Maßnahmen (Maßnahmenplan).  
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Restabfall – Status quo 

 

 

Erfassung  

Erfassungssystem Holsystem 

Behälter: 60l, 80l, 120 l, 240 l, 770 - 1.100 l  

Für temporäre Mehrbedarfe: 70 l-Beistellsäcke  

Abfuhrrhythmus ▪ Grundsätzlich wöchentlich 

▪ Bei Nutzung der Biotonne: 2-wöchentlich  

im Wechsel 

▪ Im innerstädtischen Bereich aufgrund fehlender 

Stellplätze für Abfallgefäße auch bis zu fünf Mal pro 

Woche 

Gebühren  

Typ Verursachergerechter Volumentarif mit Mindestvor-

haltevolumen und differenzierten Gefäßgrößen; zu-

sätzlich kann eine Spartonne gem. § 14 AbfS beantragt 

werden 

  

Statistische Werte  

Erfasste Menge 2021 

Pro-Kopf-Aufkommen 2021 

17.800 Mg 

155,5 kg/EW*a 
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Restabfall – Maßnahmenplan 

 

 

Erfassung  

Erfassungssystem Holsystem 

Das bestehende Angebot an Restabfallbehältern wird 

unverändert weitergeführt. Eine Veränderung ist mit-

telfristig nicht vorgesehen. 

Abfuhrrhythmus Die bewährten Abfuhrrhythmen sollen mittelfristig 

nicht verändert werden. 

 

Gebühren  

Typ Im Geltungszeitraum des Abfallwirtschaftskonzepts 

sollen das Erfassungs- und Abrechnungssystem für 

Sperrabfälle überprüft und neu konzipiert werden. So-

fern erforderlich, kann sich das auf die Höhe der Be-

hältergebühr für Restabfall auswirken. 
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Bioabfall – Status quo 

 

 

Erfassung  

Erfassungssystem Holsystem 

Behälter: 120 l, 240 l; Anschlussquote: nahezu 90 % 

Abfuhrrhythmus ▪ Alle 14 Tage 

▪ Grün- und Gartenabfälle können außerdem zusätz-

lich acht Mal pro Jahr und Stadtteil über eine separat 

durchgeführte Bündelsammlung entsorgt werden. 

▪ In jedem Stadtteil werden darüber hinaus zwei 

Sammlungen für Weihnachtsbäume angeboten. Die 

Sammlungen finden im Januar bzw. Februar statt. 

Erfassungssystem Bringsystem 

▪ Es besteht die Möglichkeit, Grün- und Gartenabfälle 

direkt an der Kompostierungsanlage in Koblenz-Nie-

derberg abzugeben.  

Gebühren  

Typ 

 

Veranlagung erfolgt über die Gebühr für Restabfall, 

Gebührennachlass bei Eigenkompostierung möglich  

Statistische Werte (inkl. Grün-

schnitt) 

 

Erfasste Menge 2021 

Pro-Kopf-Aufkommen 2021 

9.376 Mg 

81,9 kg/EW*a 
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Bioabfall – Maßnahmenplan 

 

 

Erfassung  

Erfassungssystem Holsystem 

Das bestehende Angebot an Bioabfallbehältern wird 

unverändert weitergeführt. Eine Veränderung ist mit-

telfristig nicht vorgesehen. 

Die Möglichkeit der Ausweitung der Gebiete „Pflicht-

tonne Bioabfall“ wird kurzfristig geprüft. 

Abfuhrrhythmus Der bewährte Abfuhrrhythmus soll mittelfristig nicht 

verändert werden. 

 

Gebühren  

Typ 

 

Der bisher gewährte Gebührennachlass bei Eigenkom-

postierung soll entfallen.  

Qualität  Die Qualität der erfassten Abfälle soll durch Einfüh-

rung einer technischen Kontrolle an den Fahrzeu-

gen überprüft werde. 

 Zunächst wird 1 Fahrzeug mit der neuen Technik 

ausgestattet, welches rollierend in den verschiede-

nen Abfuhrbezirken eingesetzt wird. 

 Um für das Thema zu sensibilisieren sowie die Um-

setzung der technischen Kontrolle bekanntzuma-

chen, wird die Öffentlichkeitsarbeit hierzu erhöht. 
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PPK – Status quo 

 

 

Erfassung  

Erfassungssystem Holsystem 

Bündelsammlung (Standard) 

Behälter: 120 l, 240 l, 1,1 cbm  

Abfuhrrhythmus ▪ 3-wöchentlich  

Erfassungssystem Bringsystem 

Altpapiercontainer im Stadtgebiet  

Gebühren  

Typ 

 

Veranlagung erfolgt über die Gebühr der Restabfall-

tonne 

Statistische Werte  

Erfasste Menge 2021 

Pro-Kopf-Aufkommen 2021 

8.024 Mg 

70,1 kg/EW*a 
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PPK – Maßnahmenplan 

 

 

Erfassung  

Erfassungssystem Holsystem 

Das bestehende System der Bündelsammlung sowie 

das Angebot an PPK-Abfallbehältern wird unverän-

dert weitergeführt. Eine Veränderung ist mittelfristig 

nicht vorgesehen. 

 Bringsystem 

Das bestehende System der Altpapiercontainer im 

Stadtgebiet sowie an Außenstellen Wertstoffhof, 

Kompostierungsanlage und Schadstoffsammelstelle 

wird fortgeführt. Die Sammelplätze insgesamt wer-

den mittelfristig umgerüstet und optisch aufgewer-

tet. 

Abfuhrrhythmus Die bewährten Abfuhrrhythmen sollen mittelfristig 

nicht verändert werden. 

 

Gebühren  

Leerungserfassung 

 

Eine Veränderung am bestehenden System ist mittel-

fristig nicht vorgesehen.  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang 2

Absatz- und Behandlungswege
(Grundlage: Stand 2021)

Abfallarten Menge

Mg/a Betreiber Adresse

Häusliche Restabfälle 17.797 AZV An der L 117,56299 Ochtendung

Sperrabfälle 5.470 AZV An der L 117,56299 Ochtendung

Biotonnenabfälle 6.249 AZV An der L 117,56299 Ochtendung

Gartenabfälle 6.155 Kompostierungsanlage des Kommunalen Servicebetriebs Koblenz Greiffenklaustr., 56077 Koblenz

PPK 8.024 Weig GmbH & Co.KG Polcher Str. 113, 56727 Mayen

Glas 2.951 Remondis Am Hafen 1, 56112 Lahnstein

LVP 2.969 PreZero Service West GmbH Obereholzweg, 56299 Ochtendung

Kunststoffe

Metalle 176 TSR Recycling Hans-Böckler-Str. 16, 56070 Koblenz

Holz 1.026 BMKW Flohr Rasselsteiner Str. 84, 56564 Neuwied

Textilien 342 DRK Landesverband Rhld-Pfalz e.V. Mitternachtsgasse 4, 55116 Mainz

Elektro- und Elektronikaltgeräte 594 EAR- Stiftung Elektro-Altgeräte-Register Nordostpark 72, 90411 Nürnberg

Altbatterien und Akkumulatoren 4 GRS Service GmbH Heidenkampsweg 44, 20097 Hamburg

Hausabfallähnliche Gewerbeabfälle 7.326 AZV An der L 117,56299 Ochtendung

Anlage
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Absatz- und Behandlungswege
(Grundlage: Outputmengen Plan 2023)

Gesamtmengen Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

Abfallarten Fraktion  Outputmengen Vertragpartner Anlage

Mg/a Adresse

Häusliche Restabfälle gemischte Siedlungsabfälle

(inkl. Mengen Überkorn aus Bioabfall) 62.000                    diverse

38.100 EGN Entsorgungsgesellschaft mbH, Viersen MVA Weisweiler

20.000 Kilb Vetter Entsorgung GmbH, Kelkheim MHKW Offenbach

1.500 MBS Anlage Westerwald GmbH & Co. KG, Rennerod MBS Westerwald, Rennerod

2.400 offen (laufende Ausschreibung)  - 

Sperrabfälle Holz aus Sperrmüll sowie Metalle aus 

Sperrmüll dabei noch nicht enthalten 18.600                    Kilb Vetter Entsorgung GmbH, Kelkheim

Recybell Boden / Knettenbrech & Gurdulic Mainz /                                                      

Knettenbrech & Gurdulic Wiesbaden

Biotonnenabfälle 35.100                    

22.100 Ökonolog GmbH, Bendorf Biogasanlage Kraft, Mayen-Kürrenberg

7.800 Harz-Humus Recycling GmbH, Ditfurt Harz-Humus, Quedlingdburg (Quarmbeck) / Harz-Humus Rodersdorf

5.200 Überkorn (Absteuerung über Restabfall) diverse analog Restabfall

Gartenabfälle in Biotonnenabfall enthalten

PPK 18.800                    10.500 Nord-Westdeutsche Papierrohstoff GmbH & Co. KG, Mayen Weig, Mayen

3.600 Alba Wertstoffmanagement GmbH, Velten Weig, Mayen

4.700 Bereitstellungen Duale Systeme diverse Anlagen der Dualen Systeme

Glas keine AZV Mengenstrom -                           

LVP keine AZV Mengenstrom -                           

LVP aus der Wertstofftonne hier nur Mengen VG Weißenthurm 360                          360 Veolia Umweltservice Ochtendung GmbH, Ochtendung Veolia Umweltservice, Recyclingcenter Ochtendung

Kunststoffe keine AZV Mengenstrom

Metalle hier Metalle aus Sperrmüll MYK 160                          keine fixen Vertragspartner (Absteuerung nach Angebotsabfrage) Nagelsky Mayen / TSR Koblenz / Remondis Mittlrhein Nickenich

Holz hier Holz aus Sperrmüll MYK 2.200                       Flohr AG, Neuwied BHKW Flohr, Neuwied

Textilien keine AZV Mengenstrom

Elektro- und Elektronikaltgeräte nur Mengen MYK aus Standort Ochtendung 750                          Stiftung EAR, Fürth diverse EAR-Anlagen der jeweiligen Sammelgruppen

Altbatterien und Akkumulatoren über Schadstoffsammlung

Hausabfallähnliche Gewerbeabfälle in Restabfall enthalten

Teilmengen-

ströme
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Maßnahmen zur Erreichung der abfallwirtschaftlichen Ziele

• Teilnahme an Info- und überregionalen Kampagnen, z.B. Europäische Woche der Abfallvermeidung

• Durchführung von Kampagnen, z.B. der jährliche "Dreck weg-Tag"

• Bewerbung des Repair Café und von Secondhandeinrichtungen bzw. -institutionen

• Öffentlichkeitsarbeit/Umwelt- und Abfallberatung

• Infoflyer "Einkaufsguide Verpackungen"

• Webseite "Nachhaltiger Konsum

• "Bleib Deinem Becher treu": Nutzung von einem Mehrwegbecher

• Bereitstellung eines differenzierten Tonnensortiments und Angebot von Service im Hol- und Bringsystem

• ständiger Austausch mit Verwertern/Anlagenbetreibern, Reaktion nach Bedarf

• bisher kein Handlungsbedarf

• Erhöhung der Papierkorbdichte in Zusammenhang mit der Initiative "Sichere Saubere Stadt Koblenz"

• Aktionen wie "Dreck-weg-Tag" und Unterstützung freiwilliger Sammelaktionen Dritter

• komfortables Bringsystem mit Schadstoffmobil sowie zentraler Schadstoffsammelstelle

• mobile Elektroschrottsammlung je Stadtgebiet zusätzlich zum Wertstoffhof

• in Erstellung: Nachhaltigkeitskonzept des öRE ST KO

• Nachhaltiges Beschaffungswesen vorhanden

• Vorgaben zur nachhaltigen Beschaffung sind u. a. in der Abfallsatzung in § 2 sowie durch Stadtratsbeschluss zur Öko-

Sozialen Beschaffung getroffen. Eine Validierung erfolgt dabei u. a. im Rahmen der Fortschreibungen des 

Klimaschutzkonzepts. Weitere Hinweise auch im Kapitel 7 des Abfallwirtschaftskonzepts

• die Gebühr bestimmt sich nach Zahl und Größe der Entsorgungsbehältnisse für den Restabfall

• persönliche Beratung durch Abfallberater:innen

• umfassende Informationsmaterialien

• Medienarbeit in Zusammenarbeit mit der  Pressestelle der Stadt

• Webseite "Nachhaltiger Konsum"

• auf Anfrage: pädagogische Abfallberatung in Kindergärten und Schulen bzw. Führungen ("außerschulischer Lernort", 

Wertstoffhof, Kompostieranlage, Schadstoffsammelstelle und Betriebshof)

• bereits vor über 30 Jahren: Bildung eines Zweckverbands zur Vernetzung der örE, inkl. Übertragung von Leistungen 

auf den AZV und den stetigen Austausch untereinander

• Darüberhinaus ist die Stadt durch Mtigliedschaft im VKU vernetzt

• Beteiligung im Netzwerk ‚Kommunales Stoffstrommanagement‘ 

• in Planung: Restabfallanalysen durch den AZV

• regelmäßige Veröffentlichungen in Printmedien, Homepage sowie sozialen Medien

• Herausgabe von Abfallratgeber, Imagebroschüre, verschiedenen Flyern, mehrsprachige Abfalltrennhilfe

• Teilnahme an Info- und überregionalen Kampagnen, z.B. jährlicher "Dreck weg"-Tag, "Bleib Deinem Becher Treu", 

Europäische Woche der Abfallvermeidung

• Allgemeine Abfallberatung

• Pädagogische Abfallberatung

5.1 Umsetzung des Leitbildes "Kreislaufwirtschaftsland Rheinland-Pfalz"

5.2 Maßnahmen und Prüfaufträge im Bereich der Siedlungsabfälle

Vorbildfunktion der öffentlichen Hand

Stärkung der Abfallvermeidung und der Wiederverwendung für Klima- und Ressourcenschutz

Absenkung recyclingfähiger Bestandteile in vermischt anfallenden Abfallfraktionen

Qualitätssicherung des Recyclings

Begrenzung des Litterings

Getrennte Sammlung und Entsorgung von schadstoffhaltigen Abfällen

5.2.1 Übergeordnete Aufgaben und Prüfaufträge

Überprüfung und Nachweise über die Einhaltung der Zielwerte des Landesabfallwirtschaftsplans

Öffentlichkeitsarbeit

5.1.1 Zentrale konkrete Anforderungen

5.1.2 Übergreifende Anforderungen

Abfallvermeidung im öffentlichen Beschaffungswesen

Verursachergerechtes Gebührensystem

Umfassende Abfallberatung

Optimale Vernetzung der Kreisläufe durch alle beteiligten Akteure
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• Teilnahme an Info- und überregionalen Kampagnen, z.B. Europäische Woche der Abfallvermeidung

• Durchführung von Kampagnen, z.B. der jährliche "Dreck weg-Tag"

• Bewerbung des Repair Café und von Secondhandeinrichtungen bzw. -institutionen

• Öffentlichkeitsarbeit/Umwelt- und Abfallberatung

• Infoflyer "Einkaufsguide Verpackungen"

• Webseite "Nachhaltiger Konsum

• "Bleib Deinem Becher treu": Nutzung von einem Mehrwegbecher

Erfassung und Verwertung von Biotonnenabfällen

• bedarfsgerechte Erfassung über verschiedene Behältergrößen

• Abfälle werden störstoffentfrachtet & entsprechend der Körnung klassiert & entsprechend der sog. 

Kaskadenverwertung abgesteuert (Vergärung, Kompostierung, Thermik)

Erfassung und Verwertung von Gartenabfällen

• Holsystem: Straßensammlung (Bündel/Säcke)

• Bringsystem: Kompostplatz zur gebührenfreien Anlieferung

Trockene Wertstoffe

• Holsystem: Papiertonne vorhanden

• Bringsystem: über 300 Altpapiercontainer im Stadtgebiet

• Holsystem: Gelber Sack

• Bringsystem: über 175 Altglas-Depotcontainer

• Bringsystem: über 55 Altkleidercontainer 

• Stoffstrommanagement durch den AZV

• Anfallstellen mit gewerblichen Siedlungsabfällen sind den privaten Haushalten gleichgestellt und können Abfälle in 

haushaltsüblicher Menge über den KSK entsorgen

• zentrale Schadstoffsammelstelle

• 2 x jährlich mobile Schadstoffsammlung in jedem Stadtteil

• Betrieb sowie Planung/Erweiterung obliegen dem AZV

• Risiken durch Starkwetterereignisse als Folge des Klimawandels

• Der KSK verfügt über einen Notfallplan für Abfallsammlungen

• in Planung: zur Übernahme und Beseitigung von Abfällen aus Notlagen plant der AZV eine Deponieerweiterung und 

die Reservierung von einem Deponieabschnitt für eben diese

5.3 Maßnahmen und Prüfaufträge im Bereich mineralische Bauabfälle

5.2.2 Abfallvermeidung und Wiederverwendung

Da es sich bei Abfällen im Bereich mineralische Bauabfälle um Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen handelt, 

welche nicht dem örE anzudienen sind, liegen der Stadt Koblenz derzeit keine Erfahrungswerte vor. Entsprechend 

wird die Aufforderung, diese in den Betrachtungshorizont des AWIKOs einzubeziehen, für die Zukunft aufgenommen.

5.5.2 Steigerung der Resilienz bei möglichen Abfallnotlagen

5.4 Maßnahmen und Prüfaufträge im Bereich der Sicherstellung ausreichender Deponiekapazitäten

5.5 Maßnahmen und Prüfaufträge im Bereich der Notfallplanung in Krisensituationen

5.5.1 Identifikation möglicher Risiken im Hinblick auf zukünftige Abfallnotlagen

5.2.3 Wertstofferfassung und Recycling

5.2.4 Sicherstellung von Entsorgungssicherheit im Rahmen der Abfallbehandlung

5.2.5 Andere nicht gefährliche Siedlungsabfälle

5.2.6 Problemabfälle aus Haushaltungen



Anhang 5

Einwohner (meldepflichtige/ nicht 

meldepflichtige)
115.049

Bodenfläche 105 km²

Bevölkerungsichte 1096 Ew/km²

Einordnung in Cluster Cluster 3 (> 750 Ew/km²)

. 2018 2020
Entwicklung 

2018-2020

cluster-spezifischer 

Mittelwert 2020

Abweichung in % zum cluster-spezifischen 

Mittelwert

kg/Ew*a kg/Ew*a kg/Ew*a kg/Ew*a

Summe häuslicher 

Restabfall / Sperrabfall
177 196 19 209 -6%

davon Restabfall 135 150 15 178 -16%

davon Restsperrabfall 42 46 4 31 48%

Summe Holz 5,6 9,8 4,2 28,7 -66%

Summe Metallschrott 1,2 1,6 0,4 4,2 -62%

Summe Bioabfall 69 70 1 114 -39%

davon Biotonnenabfall 50 52 2 62,5 -17%

davon Gartenabfall 19 18 -1 52 -65%

Summe PPK, LVP, Glas 126 123 -3 121 2%

maximale Frachten im 

häuslichen Restabfall
Überprüfungsbedarf

Bioabfall 1) 28 kg/Ew*a
Restabfallanalysen 

mindestens alle 5 Jahre,

Wertstoffe 2) 18 kg/Ew*a
 erstmals spätestens bis 

2023

Vergärung von 

Biotonnenabfall

Teilmenge wird der 

Vergärung zugeführt

Überprüfung der 

Kaskadennutzung für die 

kompostierten Menge

Handlungsbedarf

Identsystem nein Überprüfung der Einführung

Sammlung Küchen-/ 

Nahrungsabfälle
Biotonne

ergibt sich in Abhängigkeit 

von den Ergebnissen der 

Sammlung Gartenabfälle
Holsystem Überprüfung der Zielwerte

Sammelstellen Gartenabfälle Orientierungswerte (kommen 

jeweils alternativ zur Anwendung)

Anzahl 1

Einwohner je Sammelstelle 115.049 ≤ 5.000

km² je Sammelstelle 105 ≤ 25

Wertstoffhöfe

Anzahl 3

Einwohner je Wertstoffhof 38.350 ≤ 25.000

km² je Wertstoffhof 35 ≤ 50

Siedlungsabfälle - Kennziffern (Stand 2021)

Mineralische Bauabfälle und andere nicht gefährliche Abfälle
Die hochwertige Verwertung von Bau- und Abbruchabfällen trägt wesentlich zur Entsorgungssicherheit und dem Ressourcenschutz bei. Die öffentliche Hand kann in ihrer Rolle als 

öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, als Bauherr sowie über Bauaufsicht und Stadtplanung wichtige Beiträge liefern. Der in Teil C Kap. 1.2 zusammengestellte 

Maßnahmenkatalog ist für das Zuständigkeitsgebiet umfassend zu prüfen und geeignete Maßnahmen sind zu ergreifen. Dies trifft auch auf andere nicht gefährliche Abfälle zu, wie 

beispielsweise Klärschlämme, Abfälle aus der Abwasser- und Wasserbehandlung oder Straßenreinigungsabfälle. Ein differenzierter Maßnahmenkatalog ist in Teil C Kap.1.3 

zusammengestellt. (Siehe hierzu den Prüfauftrag unter 6.4.2)

Strukturdaten (Stand 30.04.2023)

Datenblatt Stadt Koblenz

Siedlungsabfälle - Mengenaufkommen und Entwicklung

Siedlungsabfälle - Zielwerte 2030 (Bioabfall / Wertstoffe) bzw. 2035 (Vergärung)

Siedlungsabfälle - Systeme (Stand 2021)

1) Bioabfälle (Küchen- /Nahrungs- /Gartenabfälle; ohne verpackte Lebensmittel) 2) PPK, LVP, Glas



Anhang 6

Status Quo Nachhaltigkeit in der Stadt Koblenz

Klimaschutz Ressourcenschonung Emissionsschutz Erhalt der natürlichen Soziales

Lebengrundlagen

• Neubau Zentraler 

Betriebshof 

• Büro- und Sozialgebäude im 

Passivhausstandard und 

extensiver Dachbegrünung

• Wärmeversorgung des 

Zentralen Betriebshofs ohne 

fossile Energieträger mittels 

Wärmepumpen und 

Solarthermie

• Klimaschutzkonzept der 

Stadt Koblenz (33 

Maßnahmen u. a.)

• Versorgung städtischer 

Liegenschaften (u. a. Zentraler 

Betriebshof) mit 100 % 

Ökostrom

• Modernisierung und 

Einführung eines 

klimaschonenden städtischen 

Fuhrparks (u. a. 

weitestgehende Umstellung 

der PKW-Flotte am Zentralen 

Betriebshof auf Elektroantrieb)

• Umweltschonende 

Nutzfahrzeuge (u. a. 

sukzessive Umstellung leichter 

Nutzfahrzeuge auf 

Elektroantrieb, Erprobung 

schwerer Nutzfahrzeug mit 

alternativer Antrieb am 

Zentralen Betriebshof)

• Leitfaden nachhaltige 

Veranstaltungen (u. a.  mit 

Hinweisen zur Nutzung 

nachhaltiger Systeme um 

Abfällen zu vermeiden)

• Mehrweg-Coffee-to-go-Becher 

• Behältergestützte 

Abfalltrennung im 

Holsystem für Rest-, Bio-, 

Gartenabfall, teilw. für 

Papier/Pappe/ Kartonagen, 

mobile Schadstoff-sammlung

• Verpackungen im 

Holsystem über Gelbe Säcke

• Altmetallerfassung und 

Erfassung 

Elektrogroßgeräte im 

Holsystem im Rahmen der 

Sperrmüllabfuhr

• Bringsystem für 

Wertstoffe und 

Problemabfälle am 

Wertstoffhof, den öffentlichen 

Depotcontainern für 

Papier/Pappe/Kartonagen, 

Altglas und Dosen; Annahme 

von Problemabfällen an der 

Schadstoffsammelstelle

• Bringsystem für Grün- 

und Gartenabfälle, am 

Kompostplatz Niederberg; 

Kompostverkauf

• Förderung der 

Eigenkompostierung, 

Zuschuss auf Erstanschaffung 

eines Komposters

• Anschluss- und 

Benutzungszwang z.B. für 

die Biotonne

• Geschirrmobil für Feste und 

Veranstaltungen zur 

Vermeidung von 

Einweggeschirr

• Reduzierung von 

Entsorgungsfahrten z.B. 

durch flächendeckende 

Einführung des 

Biofilterdeckels bei Entfall der 

wöchentlichen Sonderleerung 

Biotonne im Sommer

• Errichtung der 

Ladeinfrastruktur am 

Zentralen Betriebshof für 

die im Bestand befindlichen 

PKW und leichten 

Nutzfahrzeuge

• Versuchsweiser Einsatz 

alternativer Antriebe 

(CNG-, Elektroantrieb) im 

Bereich der Abfallsammlung

• Einsatz von Elektro-

Lastenrädern z.B. im 

Bereich der Beseitigung von 

wilden Abfallablagerungen 

und Littering

• Umwelterziehung an 

Schulen im Rahmen der 

Abfallberatung

• Bekämpfung der 

Vermüllung von Natur 

und Umwelt z.B. 

Organisation des Dreck-weg-

Tags gemeinsam mit Bürgern, 

Schulen, Vereinen und 

weiteren Interessenten

• Nachhaltigkeit im 

Beschaffungswesen 

(ökologische Aspekte bei der 

Beschaffung, z. B. Abfallgefäße 

mit Umweltzeichen Blauer 

Engel)

• Mitgliedschaft im 

Abfallzweckverband 

Rhein-Mosel-Eifel für die 

Weiterbehandlung/ 

Verwertung von Abfällen

• Verursachergerechtes 

Gebührensystem mit 

differenzierten 

Gefäßgrößen von 60 bis 

1.100 Litern

• Mehrsprachige 

Informationen zur 

Abfalltrennung zur 

Erleichterung der Integration 

von Mitbürgern mit 

Migrationshintergrund

• Kurze Wege, durch ein 

dichtes Netz an 

Wertstoffdepots für Glas, 

Papier/Pappe/Kartonagen und 

Dosen, sowie 

Abgabemöglichkeit für 

Wertstoffe und Abfälle am 

Wertstoffhof, Kompostplatz 

und an der 

Schadstoffsammelstelle

• Moderne und 

bedarfsgerechte 

Arbeitsplätze und 

Sozialbereiche am 

Zentralen Betriebshof zur 

Mitarbeitermotivation und 

-bindung

• Unfallvermeidung zum 

Erhalt der Gesundheit und 

Arbeitsfähigkeit der 

Mitarbeiter durch Etablierung 

eines Arbeitsschutz-

managements


	2306013 jg AWIKO_Deckbl+Gemeinsamer
	230609 jg Deckblatt
	Folie 1

	2306013 jg AWIKO_Gemeinsamer Teil

	230613 jg AWIKO_ST KO
	230613 jg Anh. 2 Absatz- u. Behandlungswege
	230613 jg Anh. 3 Absatz u. Behandlungswege AZV
	230613 jg Anh. 4 Bish. Maßnahmen KO
	230613 jg Anh. 5 Datenblatt_KO
	230606 jg Anh. 6 status quo Nachhaltigkeit_KO

